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Art. 161

Segen gibt der Liebe Kraft
Segnungen für Paare, die sich lieben 
Handreichung für Seelsorger*innen 
Beschlusstext der Gemeinsamen Konferenz

vom 4. April 2025 

„Die Kirche möchte die Botschaft der von Gott geschenk-
ten Würde einer jeden Person in Wort und Tat verkünden. 
Diese Botschaft leitet sie in ihrem Umgang mit Menschen 
und deren Partnerschaft. Deshalb bringt sie Paaren, die 
in Liebe verbunden sind, sich gegenseitig in vollem Res-
pekt und in Würde begegnen und ihre Sexualität in Acht-
samkeit für sich selbst, füreinander und in sozialer Ver-
antwortung auf Dauer zu leben bereit sind, Anerkennung 
entgegen und bietet ihnen Begleitung an. Es gibt Paare, die 
für ihre Partnerschaft um den Segen bitten. Dieser Bitte 
liegt der Dank für erfahrene Liebe und die Hoffnung auf 
eine von Gott begleitete Zukunft zugrunde.“1 Ausgehend 
von diesem Anliegen hat die Synodalversammlung des 
Synodalen Weges der Deutschen Bischofskonferenz und 
dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) die   
Empfehlung gegeben, Paaren, die keine kirchlichsakra-

1 Beschluss der Synodalversammlung vom 10. März 2023: Hand-
lungstext Segensfeiern für Paare, die sich lieben, in: Der Syno-
dale Weg, 20. Beschlüsse des Synodalen Weges der katholischen 
Kirche in Deutschland, hg. vom Sekretariat des Synodalen We-
ges (Bonn 2023) 283 (gesamter Text: 283-290, zitiert: SW 20).

mentale Ehe eingehen wollen oder denen eine solche nicht 
offensteht, Segensfeiern zu ermöglichen.

Die Thematik von Segnungen für Paare beschäftigt die   
katholische Kirche in Deutschland seit geraumer Zeit. 
Nicht kirchlich verheiratete Paare, geschiedene und wie-
derverheiratete Paare sowie Paare in der ganzen Vielfalt 
sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten 
sind selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft. Nicht 
wenige dieser Paare wünschen sich einen Segen für ihre 
Beziehung.2 Eine solche Bitte ist Ausdruck der Dankbar-
keit für ihre Liebe und Ausdruck des Wunsches, diese 
Liebe aus dem Glauben zu gestalten. Bislang gab es kei-
ne allgemeine Handreichung dafür, wie Seelsorger*innen 
diesem Anliegen in guter Weise gerecht werden können. 

Der Beschluss der Synodalversammlung sah deshalb vor, 
zeitnah von der Deutschen Bischofskonferenz und dem 
ZdK gemeinsam erarbeitete Vorschläge für die Rahmen-
bedingungen und Gestaltung von Segnungen vorzulegen. 
Diesem Auftrag kommt die vorliegende Handreichung 
nach.

2 „Es ist in der pastoralen Praxis eine breite Erfahrung geworden, 
dass gleichgeschlechtlich liebende Paare die Bitte um den Segen 
für ihre Partnerschaft äußern. Ebenso tun dies zivil wiederverhei-
ratete Paare, die in einer neuen Partnerschaft einen neuen Anfang 
wagen. Es tun dies auch Paare, die sich für das Sakrament der 
Ehe noch nicht disponiert sehen. Oft werden sie damit den Be-
langen einer Partnerschaft gerecht, in denen nur ein Partner/eine 
Partnerin gläubig ist oder der katholischen Kirche nahesteht. Es 
gibt zunehmend auch die Erfahrung, dass ungetaufte Paare nach 
dem Segen fragen.“ (SW 20, Nr. 13)
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Unterdessen haben sich die weltkirchlichen Voraus-
setzungen für dieses Anliegen relevant verändert: Am                       
18. Dezember 2023 veröffentlichte das Dikasterium für die 
Glaubenslehre mit Zustimmung des Papstes die Erklärung 
Fiducia supplicans – Über die pastorale Sinngebung von 
Segnungen (FS). Darin wird Abstand genommen vom bis-
herigen kategorischen Nein zu Segnungen von Paaren, für 
die eine kirchlichsakramentale Ehe nicht möglich ist.1 Um 
den pastoralen Ansatz des Pontifikates von Papst Franzis-
kus auch in dieser Frage stärker zur Geltung zu bringen, 
ist es die erklärte Absicht von Fiducia supplicans, „lehr-
mäßige Aspekte mit pastoralen Aspekten kohärent“ (FS 3) 
zu verbinden.

Zugleich regt die Erklärung dazu an, die Bedeutung von 
Segnungen insgesamt intensiver zu bedenken und wertzu-
schätzen. Segnungen „laden nämlich dazu ein, die Gegen-
wart Gottes in allen Ereignissen des Lebens zu erfassen, 
und erinnern daran, dass der Mensch auch im Gebrauch 
der geschaffenen Dinge aufgefordert ist, Gott zu suchen, 
ihn zu lieben und ihm treu zu dienen“. (FS 8) Mit Papst 
Franziskus erinnert Fiducia supplicans daran, dass vor 
allen einzelnen Segnungen Jesus Christus selbst „Gottes 
großer Segen“ ist. Er ist das große Geschenk Gottes, „ein 
Segen für die ganze Menschheit, er ist ein Segen, der uns 
alle gerettet hat“. (FS 1) So verbindet sich mit der Bitte 
um Segen immer auch der Dank und Lobpreis für Gottes 
Güte und Größe, für seine Gaben und Wohltaten, für das 
Geschenk des Lebens und der Liebe (vgl. FS 10.15.29); 
„Die Bitte um einen Segen drückt die Offenheit für die 
Transzendenz, die Frömmigkeit, die Nähe zu Gott in tau-
send konkreten Lebensumständen aus und nährt sie, und 
das ist keine Kleinigkeit in der Welt, in der wir leben. Dies 
ist ein Same des Heiligen Geistes, den es zu nähren und 
nicht zu behindern gilt.“ (FS 33)

Ganz ähnlich drückt es der Text des Synodalen Weges aus, 
wenn er darauf hinweist, dass in der Bitte von Paaren um 
den Segen deutlich wird, „dass Menschen ihre Beziehung 
im Horizont Gottes gestalten und sich dabei an der Frohen 
Botschaft orientieren möchten. Gestärkt durch den Segen 
machen diese Paare ihren christlichen Glauben und ihre 
Gottesbeziehung in ihrer Partnerschaft, in ihren Familien, 
Freundeskreisen und Gemeinden fruchtbar und säen die 
Samen für weiteren Segen in und für unsere Kirche.“ (SW 
20, Nr. 21)

In unserer Kultur und Gesellschaft, in der Menschen-   
würde, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung hohe 
Güter sind und die deshalb eine große Akzeptanz für von 
Liebe und Verantwortung getragene unterschiedliche 
Paarkonstellationen kennt, kann der Gedanke nur ver-
stärkt werden, den Fiducia supplicans erstmals in einem 
lehramtlichen Papier nennt: Alles, was in einem solchen 
gemeinsamen Leben und in diesen Beziehungen „wahr, 

3 Vgl. das Responsum ad dubium der Kongregation für die Glau-
benslehre vom 22. Februar 2021 (AAS 113 [2021], 431-434).

gut und menschlich gültig ist, [wird] durch die Gegenwart 
des Heiligen Geistes bereichert, geheilt und erhöht“. (FS 
31) Denn immer, wenn Menschen um einen Segen bitten,                     
drücken sie damit die Bitte um Gottes Hilfe aus, um die 
Werte des Evangeliums mit größerer Treue leben zu kön-
nen (vgl. FS 40). „Diese Bitte sollte in jeder Hinsicht 
wertgeschätzt, begleitet und mit Dankbarkeit aufgenom-
men werden.“ (FS 21) Zugleich bereichern Segnungen als 
Ausdrucksformen des Glaubens das Leben der Kirche und 
vertiefen das Verständnis des Verhältnisses zwischen Gott 
und den Menschen. Damit werden Segnungen „zu einer 
pastoralen Ressource, die es zu nutzen gilt“. (FS 23)

Auf dieser Grundlage ergeben sich folgende Hinweise für 
die Praxis:

•  Gemäß dem Beschluss des Synodalen Weges können 
sowohl geweihte Amtsträger als auch Personen mit 
einer bischöflichen Gottesdienstbeauftragung Seg-     
nungen vornehmen. (SW 20, Nr. 7)

•  Im Blick auf die situative Gestaltung und Formulie-
rung des Segens setzt Fiducia supplicans auf die Er-
fahrung, die pastorale Klugheit sowie das seelsorgerli-
che Einfühlungsvermögen der Segnenden. (FS 35 und 
41) Allen Personen, die um den Segen bitten, ist mit 
einer wertschätzenden Haltung zu begegnen.

•  Fiducia supplicans macht ausdrücklich darauf auf-
merksam, dass für die Bitte um und die Spendung von 
Segen keine weitere Voraussetzung gilt als das gemein-
same Vertrauen in Gottes Beistand. (vgl. FS 12 und 25)

•  Seelsorger*innen, die dennoch zu der Überzeugung 
gelangen, eine Segnung nicht mit ihrem Gewissen ver-
einbaren zu können oder sich diesbezüglich unsicher 
sind, sollen das um Segen bittende Paar an unterstüt-
zende Personen (z. B. Beauftragte für Queer-Seelsor-
ge, Ehe- und Familienpastoral der Diözese) vermitteln.

• Es sollen entsprechende Fortbildungen für Seel-
sorger*innen angeboten werden.

•  Wie beschlossen, werden die Erfahrungen mit Seg-
nungen für Paare, die sich lieben, ausgewertet. (vgl. 
SW 20 Nr. 10)

•  Die Segnungen von Paaren, die sich lieben, können und 
sollen sich durch eine größere Spontanität und Freiheit 
im Blick auf die Lebenssituation derjenigen auszeich-
nen, die um den Segen bitten. Aus diesem Grund sind 
für die Segnungen keine approbierten liturgischen Fei-
ern und Gebete vorgesehen. 

•  Die Segnungen sollen so gestaltet sein, dass es zu kei-
ner Verwechslung mit der gottesdienstlichen Feier des 
Ehesakraments kommt.
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•  Die Segnung verwirklicht symbolisch ein Geschehen 
zwischen Gott und den Menschen. Es soll deutlich 
werden, dass Menschen für ihre Beziehung um den Se-
gen Gottes bitten, der ihnen verlässlich zugesprochen 
wird. 

•  Segnen ist zugleich Handeln der Kirche, die sich in den 
Dienst gott-menschlicher Begegnung stellt. Die Kirche 
nimmt den Wunsch des Paares ernst, seinen weiteren 
Lebensweg unter den Segen Gottes stellen zu wollen. 
Sie sieht in der Bitte um Segen die Hoffnung auf eine 
Gottesbeziehung, die menschliches Leben tragen kann. 
Um das Paar in dieser Hoffnung zu ermutigen, betei-
ligen sich möglichst alle, die die Segnung mittragen, 
im Zusammenspiel mit dem Leiter/der Leiterin durch 
Akklamation, Gebet und Gesang.

•  Die Segnung bedarf gemeinsamer Überlegungen, die 
die Wünsche und Anliegen des Paares bezüglich des 
jeweiligen Rahmens und der passenden Gestaltung 
aufgreifen und theologisch sinnvoll einbeziehen. Die 
größere Spontaneität und Freiheit dieser Segnungen 
sollen sich mit Sorgfalt in der Vorbereitung verbinden. 

•  Die Art und Weise der Leitung der Segnung, der Ort, 
die gesamte Ästhetik, darunter auch Musik und Ge-
sang, sollen von der Wertschätzung der Menschen, die 
um den Segen bitten, von ihrem Miteinander und ih-
rem Glauben künden.

•  Durch Worte aus der Heiligen Schrift wird der Bezug 
zwischen dem Heilshandeln Gottes und dem Segen 
deutlich. Situativ passende biblische Texte sollten des-
halb im Rahmen der Segnung rezitiert und ggf. ausge-
legt werden.

•  Das Segensgebet spricht den biblisch bezeugten Gott 
an und gedenkt in Lobpreis und Danksagung seiner Ge-
schichte mit den Menschen und der ganzen Schöpfung. 
Dem soll sich die Segensbitte für das Paar anschließen. 
Das Segensgebet schließt mit einem Lobpreis Gottes.

Wen Gott segnet, über den lässt er „sein Angesicht leuch-
ten“. Davon ist die Heilige Schrift überzeugt (vgl. Num 
6,24 ff.). Von Gott gesegnet zu sein heißt, den Lebensweg 
unter Gottes liebendem Blick zu gehen.

Diesen Weg müssen und sollen wir nicht alleine gehen. 
Wir dürfen ihn gehen mit den Menschen, die Gott uns zur 
Seite stellt, umgeben und getragen von der großen Ge-
meinschaft der Glaubenden aller Zeiten.
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Protokoll einer  

Paarsegnung  

im Bistum Osnabrück 

(Erhebungsbogen, Variante I – mit persönlichen Daten) 

(Namen der Personen, deren gemeinsame Verbindung gesegnet wurde, dürfen nur mit deren Einver-
ständnis festgehalten werden. Bei fehlender Zustimmung bleibt die entsprechende Rubrik frei. Weitere 
personenbezogene Daten [z. B. Geburtsdatum] können – ohne Namensnennung – festgehalten werden.) 

Name und An-
schrift der Pfarrei 

1. Person, die um
einen Segen für 
die gemeinsame 
Verbindung mit 2. 
Person bittet 

Name: Geschlecht: Geburtsdatum: 

2. Person, die um
einen Segen für 
die gemeinsame 
Verbindung mit 1. 
Person bittet 

Name: Geschlecht: Geburtsdatum: 

Ort und Datum 
der Paarsegnung 

Kirche/Kapelle anderer Ort Datum 

Segnende Person Name: Berufsbezeichnung: 

Hintergrund  
der Bitte um  
eine Paarsegnung: 

bestehende Vorehe    

gleichgeschlechtliche Partnerschaft  

(noch) fehlender Wunsch zur Eheschließung 

Das Protokoll ist per Post zu versenden an: Bischöfliches Generalvikariat, Referat EDV/
Meldewesen, Postfach 13 80, 49003 Osnabrück oder per E-Mail an mw-plus@bistum-os.de  

Verantwortlich für die Registrierung und Weiterleitung: …………………... 

Registrierung und Meldung vorgenommen am: …………………… 
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Protokoll einer  

Paarsegnung  

im Bistum Osnabrück 

(Erhebungsbogen, Variante II – ohne persönliche Daten) 

(Namen und weitere persönliche Daten der Personen, deren gemeinsame Verbindung gesegnet wurde, 
werden auf deren Wunsch hin nicht registriert. Das Faktum der Segnung wird aus Erhebungsgründen 
festgehalten).  

Name und An-
schrift der Pfarrei 

Ort und Datum 
der Paarsegnung 

Kirche/Kapelle anderer Ort Datum 

Segnende Person Name: Berufsbezeichnung: 

Das Protokoll ist per Post zu versenden an: Bischöfliches Generalvikariat, Referat EDV/
Meldewesen, Postfach 13 80, 49003 Osnabrück oder per E-Mail an mw-plus@bistum-os.de 

Verantwortlich für die Registrierung und Weiterleitung: …………………... 

Registrierung und Meldung vorgenommen am: …………………… 
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Art. 162

Dekret zum Beitritt der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Dionysius, Bissendorf, 
zum Katholischen Kirchengemeindeverband 

Kindertagesstätten 
(KKVK) Melle

Artikel 1

Auf der Grundlage von § 18 der Satzung des Katholischen 
Kirchengemeindeverbandes (KKVK) Melle in der Fas-
sung vom 30.09.2022 bestimme ich, dass die Katholische 
Kirchengemeinde St. Dionysius, Bissendorf, mit Wirkung 
zum 01.07.2025, frühestens jedoch am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung der Satzung im Kirchlichen 
Amtsblatt für die Diözese Osnabrück, Verbandsmitglied 
des vorbezeichneten Kirchengemeindeverbandes wird.

Artikel 2

Die Satzung des in Artikel 1 genannten Kirchengemein-
deverbandes in der Fassung vom 30.09.2022 erhält mit 
Wirkung zum in Artikel 1 genannten Zeitpunkt folgende 
Neufassung:

Satzung 
für den Katholischen Kirchengemeinde-

verband Kindertagesstätten (KKVK) Melle

Präambel

Als Teil des verfassungsrechtlich garantierten Selbstbe-
stimmungsrechts aus Art. 140 des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland (GG) i. V. m. Art. 137 Abs. 5 der 
Weimarer Reichsverfassung (WRV) können sich öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verband 
zusammenschließen, der ebenfalls den Status einer öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft hat. Auf dieser Grundlage 
soll der Katholische Kirchengemeindeverband Kinderta-
gesstätten (KKVK) Melle als öffentlich-rechtliche Körper-
schaft unter Berücksichtigung einer weiterhin engen An-
bindung der Kindertagesstätten an die Kirchengemeinden 
als bisherige Träger insbesondere die administrativen Auf-
gaben der Kindertagesstättenträgerschaften bündeln und 
zur Entlastung und Begleitung ehrenamtlicher Strukturen 
in den Kirchengemeinden sowie zu einer Professionalisie-
rung der Wahrnehmung der Trägeraufgaben beitragen. Der 
Verband Kindertagesstätten soll die Qualität der Träger-
schaften in den Bereichen Administration, pädagogische 
Ausrichtung, pastorale Ausrichtung, Personalvertretung 
und Angebotsstruktur sicherstellen. Dabei ist wichtig, dass 
die Verbandsstrukturen die Identifikation der Kirchenge-
meinden mit der jeweiligen Kindertagesstätte vor Ort ab-
sichern und zu einer Weiterentwicklung anregen. 

§ 1 
Bildung des Verbandes

(1) Die katholischen Kirchengemeinden 

St. Matthäus, Kirchstraße 4, 49324 Melle

St. Petrus, Gesmold, Am Wellenhaus 1, 49326 Melle

St. Bartholomäus, Wellingholzhausen, Eichendorff-       
straße 5, 49326 Melle

St. Dionysius, Kirchplatz 6, 49143 Bissendorf

bilden als Verbandsmitglieder einen Kirchengemeindever-
band. gem. § 20 Kirchenvermögensverwaltungsgesetz für 
die Diözese Osnabrück (KVVG). 

(2) Der Verband führt den Namen: „Katholischer Kirchen-
gemeindeverband Kindertagesstätten Melle“. Die Kurz-
form lautet „KKVK Melle“.

(3) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

(4) Der Verband ist anerkannter Träger der freien Jugend-
hilfe nach § 75 Abs. 3 SGB VIII. 

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Sitz des Verbandes

Der Verband hat seinen Sitz in Melle.

§ 3
Zweck und Aufgaben des Verbandes

(1) Der Verband erfüllt einen sozial-karitativen Auftrag 
auf kirchlicher Grundlage. Zweck des Verbandes ist die 
Trägerschaft und Betriebsführung der Kindertagesstätten 
in den beteiligten Kirchengemeinden. 

(2) Der Verband ermöglicht in den angeschlossenen Kir-
chengemeinden bedarfsorientierte Angebote für Kinder 
und ihre Eltern und verfolgt dabei insbesondere folgende 
Ziele: 

1.  Entlastung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter1  
der Kirchengemeinden von Verwaltungsaufgaben,

2.  Schaffung von Synergieeffekten bei Verwaltungsauf-
gaben, 

3. flexibler, bedarfsorientierter und sozialverträglicher 
Personaleinsatz, 

4.  Optimierung der Personalführung, -entwicklung und 
-qualifizierung, 

5.  Erfüllung gesetzlicher und kirchenrechtlicher Quali-
tätsanforderungen unter Beachtung des Bistumsrah-
menhandbuchs,

1 Soweit in dieser Satzung Personen- und Funktionsbezeichnun-
gen aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht ausdrücklich in 
der weiblichen oder männlichen Form genannt werden, gelten 
die sprachlichen Bezeichnungen in der männlichen Form sinnge-
mäß auch in der weiblichen Form.
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6.  Vorhalten, Sicherung, Weiterentwicklung und Pflege 
eines Qualitätsmanagementsystems auf Basis des im 
Bistum Osnabrück geltenden Rahmenhandbuchs KTK 
Gütesiegel, 

7.  langfristiger Erhalt katholischer Kindertagesstätten in 
der Fläche und eine enge Anbindung an die Kirchenge-
meinden als bisheriger Träger. 

8.  wirtschaftliche Betriebsführung, 

(3) Der Verband kann Eigentümer der seinen Einrich-
tungen dienenden Grundstücke und grundstücksgleichen 
Rechte werden. 

§ 4
Organ des Verbandes

(1) Organ des Verbandes ist die Verbandsvertretung gem. 
§ 22 Abs. 3 KVVG.

(2) Die Amtsperiode der Verbandsvertretung entspricht 
den Amtsperioden der Kirchenvorstände. Die Verbands-
mitglieder sind verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten 
nach Konstituierung der neuen Kirchenvorstände, die von 
ihnen gem. § 5 dieser Satzung zu entsendenden Mitglieder 
zu benennen. Bis zur Konstituierung der neuen Verbands-
vertretung bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.

§ 5
Verbandsvertretung 

(1) Die jeweiligen Pfarrer der Verbandsmitglieder, Pfarr-
beauftragten oder eine von diesen bevollmächtigte Per-
son sind geborene Mitglieder der Verbandsvertretung mit 
Stimmrecht. 

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet zudem zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder in die Verbandsvertretung, 
die vom jeweiligen Kirchenvorstand aus seiner Mitte ge-
wählt werden. 

(3) Für jedes geborene und gewählte Mitglied der Ver-
bandsvertretung gem. Abs. 1 und Abs. 2 ist jeweils ein 
Stellvertreter zu benennen, der gewähltes Mitglied im 
jeweiligen Kirchenvorstand sein muss. Die drei stellver-
tretenen Mitglieder eines Verbandsmitglied können sich 
gegenseitig vertreten. 

(4) Die erstmalige Einberufung nach Gründung des Ver-
bands erfolgt durch den Dechanten des Dekanats Osna-
brück-Süd. Er verpflichtet die Mitglieder der Verbands-
vertretung zu Beginn der Sitzung gem. § 4 Abs. 1 der 
Geschäftsanweisung für Kirchenvorstände (GAKV) auf 
ihr Amt. Bei zukünftigen Neukonstituierungen der Ver-
bandsvertretung erfolgt die Einladung zur konstituieren-
den Sitzung sowie die Verpflichtung der Mitglieder durch 
den bisherigen Vorsitzenden. 

(5) Die Verbandsvertretung stimmt auf ihrer ersten Sitzung 
über den Vorschlag an den Bischof hinsichtlich der Per-

son des Vorsitzenden, der aus der Mitte der Verbandsver-
tretung stammt, ab. Die Ernennung erfolgt durch den Bi-
schof. Der Stellvertreter wird von der Verbandsvertretung 
aus ihrer Mitte gewählt.

(6) Die Berufung zum Mitglied der Verbandsvertretung 
bedarf der Genehmigung des Bischöflichen Generalvikari-
ates, sofern die betreffende Person nicht Mitglied des Kir-
chenvorstands eines Verbandsmitglieds ist. 

(7) Die Mitglieder der Verbandsvertretung haben das 
Recht, jederzeit von ihrem Amt zurückzutreten, und zwar 
durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsit-
zenden der Verbandsvertretung. Scheidet ein Mitglied vor-
zeitig aus, so beruft die Verbandsvertretung für die rest-
liche Zeit der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds 
einen Nachfolger aus der Mitte des Kirchenvorstands des 
jeweils betroffenen Verbandsmitglieds.

(8) Die Mitglieder der Verbandsvertretung können von den 
Verbandsmitgliedern aus wichtigem Grund vorzeitig ab-
berufen werden; die Abberufung bedarf der Genehmigung 
des Bischöflichen Generalvikariates. Als wichtiger Grund 
kann insbesondere der Austritt aus dem Kirchenvorstand 
eines der Verbandsmitglieder in Betracht kommen.

(9) Die Verbandsmitglieder können ihren Vertretern in der 
Verbandsvertretung Weisungen erteilen. 

(10) Der Vorsitzende des pastoral-pädagogischen Beirats 
und der Geschäftsführer nehmen an Sitzungen der Ver-
bandsvertretung mit beratender Stimme teil. Letzterer ist 
für die Organisation der Sitzungen und für das Protokoll 
verantwortlich.

§ 6
Aufgaben der Verbandsvertretung

Die Verbandsvertretung ist für alle Angelegenheiten des 
Verbandes zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit des 
Geschäftsführers begründet ist. Die Verbandsvertretung ist 
somit insbesondere für folgende Aufgaben zuständig: 

1. Beschluss über den Antrag an den Bischof hinsichtlich 
der Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder 
sowie den Ausschluss von Mitgliedern

2. Beschluss über den Antrag an den Bischof hinsichtlich 
der Änderung der Satzung,

3. Beschluss über den Antrag an den Bischof hinsichtlich 
der Auflösung des Verbandes.

4. Planung der Ziele und Aufgaben des Verbandes im 
Rahmen seiner Zweckbestimmung, 

5. Verwaltung der finanziellen Mittel und des Vermögens 
des Verbandes sowie Beaufsichtigung der weiteren Tä-
tigkeit des Geschäftsführers, 

6. Berufung eines Geschäftsführers nach Maßgabe des      
§ 9 Abs. 1,
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7. Entscheidung über die Einstellung, Ernennung und 
Entlassung von Mitarbeitern; die Verbandsvertretung 
kann diese Entscheidungen, sofern sie nicht die Leitung 
einer Kindertagesstätte betreffen, an den Geschäftsfüh-
rer übertragen, der in diesem Zusammenhang auch die 
Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariats ein-
holt. 

8. Entscheidung über Ausweitung oder Reduzierung des 
Angebots in den einzelnen Einrichtungen; die Ver-
bandsvertretung kann diese Entscheidungen, sofern 
sie nicht von herausgehobener Bedeutung sind, an den 
Geschäftsführer übertragen, 

9. Entscheidung über Miet-, Pacht-, Leasing-, Kauf-, 
Wartungs- und Geschäftsbesorgungsverträge, die un-
befristet sind oder deren Laufzeit mehr als 2 Jahre 
beträgt oder deren Gesamtwert auf das Jahr gerechnet 
10.000 € übersteigt, 

10. Entscheidung über den Erwerb, die Belastung und Ver-
äußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten,

11. Beschluss des Haushalts- und des Stellenplans,

12. Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung der 
Geschäftsführung

§ 7
Sitzungen der Verbandsvertretung

(1) Die Verbandsvertretung wird vom Vorsitzenden je nach 
Bedarf, mindestens aber viermal im Jahr, zu einer ordent-
lichen Sitzung einberufen. Der Vorsitzende legt im Beneh-
men mit dem Geschäftsführer des Verbandes die Tagesord-
nung fest. Er hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm 
bis spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin von 
den Verbandsmitgliedern vorgelegt werden. 

(2) Die Verbandsvertretung ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn mindestens ein Drittel der Verbandsmitglieder dieses 
unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände 
verlangt. 

(3) Die Einladungen erfolgen schriftlich unter Angabe der 
Beratungsgegenstände mindestens eine Woche vor dem 
Sitzungstag. 

(4) Die Verbandsvertretung ist beschlussfähig, wenn zu 
der Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr 
als die Hälfte der Mitglieder der Verbandsvertretung an-
wesend sind.

(5) Jeder Vertreter eines Verbandsmitglieds hat eine Stim-
me. Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden Beschlüs-
se mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimm-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(6) Die gewählten Vertreter dürfen weder bei der Beratung 
noch bei der Beschlussfassung anwesend sein, sofern sie 

selbst, ihr Ehegatte, ein Elternteil, Kind oder Geschwister 
oder eine ihnen sonst nahestehende Person oder eine von 
ihnen kraft gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Voll-
macht vertretene natürliche oder juristische Person durch 
die Beschlussfassung einen Vor- oder Nachteil erleiden 
könnte oder aus anderen Gründen eine Interessenkollision 
möglich ist. Über das Vorliegen einer möglichen Befan-
genheit entscheidet die Verbandsvertretung.

(7) Der Geschäftsführer nimmt regelmäßig an den Sitzun-
gen der Verbandsvertretung ohne Stimm- und Antrags-
recht teil. Er ist für die Organisation der Sitzungen und für 
das Protokoll verantwortlich.

(8) Beschlüsse über Anträge an den Bischof zur Änderung 
der Satzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder, Beschlüsse über Anträge an den Bischof zur 
Änderung der Aufgaben des Verbandes müssen einstim-
mig gefasst werden. 

(9) Über Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
darf nur abgestimmt werden, wenn sämtliche Mitglieder 
des Verbandes durch mindestens ein gewähltes Mitglied 
i. S. d. § 5 Abs. 2 vertreten sind und niemand einer Be-
schlussfassung über den Antrag widerspricht. 

(10) Über die von der Verbandsvertretung gefassten Be-
schlüsse ist ein Protokoll zu erstellen. Das Protokoll ist 
vom Vorsitzenden, dem Geschäftsführer und dem Proto-
kollführer zu unterschreiben. 

§ 8
Pastoral-pädagogischer Beirat 

(1) Es wird ein pastoral-pädagogischer Beirat gebildet, der 
die Verbandsvertretung und die Geschäftsführung in ihren 
Aufgaben unterstützen soll. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des pastoral-pädagogi-
schen Beirats sind die Leiter der Kindertagesstätten und 
die pastoralen Ansprechpersonen (§ 15 Abs. 2) der Ver-
bandsmitglieder. Zudem nimmt die Fachberatung des Ca-
ritasverbands für die Diözese Osnabrück e. V. und je ein 
von jedem Verbandsmitglied zu benennender Elternvertre-
ter an den Sitzungen des Beirates mit beratender Stimme 
teil. Der Geschäftsführer kann an den Sitzungen des Bei-
rates ohne Stimm- und Antragsrecht teilnehmen und ist für 
die Einberufung und Organisation der Sitzungen sowie für 
das Protokoll verantwortlich. 

(3) Der pastoral-pädagogische Beirat wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende ist beratendes Mitglied in 
der Verbandsvertretung. Bei seiner Verhinderung wird er 
durch seinen Stellvertreter in der Verbandsvertretung ver-
treten.

(4) Die Regelungen des § 7 Abs 2, 3, 4, 5 sowie § 7            
Abs. 9 und 10 gelten entsprechend auch für Sitzungen des 
Beirates. Der Beirat sollte mindestens zweimal im Jahr ta-
gen.
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(5) Die Aufgaben des Beirates umfassen 

• die Sicherstellung der pastoralen Zusammenarbeit 
zwischen den Verbandsmitgliedern und den Kinder-
tagesstätten,

• die Begleitung bei der Umsetzung des Bistumsrah-
menhandbuches,

• die Begleitung der Gremien des Verbandes und der 
Kindertagesstätten bei der Entwicklung und Umset-
zung von Einrichtungsleitbildern sowie entsprechen-
der pädagogischer Konzepte,

• die fachliche Begleitung der Arbeit der Organe des 
Verbandes insgesamt.

Der Beirat kann per Beschluss Empfehlungen an die Ver-
bandsvertretung formulieren, über die diese dann abschlie-
ßend entscheidet. Der Beirat kann zur Sicherstellung der 
ihm zugewiesenen Aufgaben bei Bedarf die religionspäd-
agogischen Fachkräfte der dem Verband angeschlossenen 
Kindertagesstätten hinzuziehen.

§ 9
Geschäftsstelle 

(1) Die Geschäftsführung wird der Geschäftsstelle übertra-
gen. Die Verbandsvertretung beruft im Einvernehmen mit 
dem Bischöflichen Generalvikariat einen Mitarbeiter, der 
die Geschäftsstelle leitet und die Geschäftsführung ver-
antwortlich wahrnimmt. Der Geschäftsführer nimmt im 
Auftrag der Verbandsvertretung sowie nach Maßgabe der 
Beschlüsse der Verbandsvertretung die Geschäftsführung 
der Einrichtungen des Verbandes wahr. 

(2) Bei der Ausübung der Geschäftsführung hat sich der 
Geschäftsführer am Zweck und den Aufgaben des Verban-
des, der Zielsetzung und Aufgabenstellung seiner Einrich-
tungen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften zu 
orientieren. 

(3) Die Berufung bedarf der kirchenaufsichtlichen Geneh-
migung nach § 16 Abs. 1 Ziff. 10 KVVG. Die Berufung 
bedarf der Genehmigung des Bischofs, sofern die betref-
fende Person nicht Mitglied der katholischen Kirche ist. 

(4) Der Geschäftsführer übt die Funktion des Dienstvorge-
setzten für die Mitarbeiter des Verbandes aus.

(5) Die Geschäftsstelle erfüllt insbesondere folgende Auf-
gaben: 

1.  Ausführung der Beschlüsse der Verbandsvertretung, 

2.  Aufstellung von Haushaltsplan und Jahresrechnung, 

3.  Verwaltung der finanziellen Mittel und des Vermögens 
des Verbandes nach Vorgabe der Verbandsvertretung, 

4.  Erledigung des Kassen- und Rechnungswesens nach 
den jeweils geltenden Vorschriften, 

5.  Gewährleistung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit des Verbandes, 

6.  Ausfertigung und Unterzeichnung von Dienst- und Ar-
beitsverträgen im Rahmen von § 7, Ziff. 8, sofern eine 
Delegation der Aufgabe durch die Verbandsvertretung 
erfolgt ist. Darüber hinaus sind Dienst- und Arbeitsver-
träge vom Vorsitzenden der Vertretung und dem Ge-
schäftsführer zu unterzeichnen. 

7.  Abschluss von Miet-, Pacht-, Leasing-, Kauf-, War-
tungs- und Geschäftsbesorgungsverträgen, 

8.  Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen an den 
Gebäuden der Kindertagesstätten

– in Abstimmung mit dem Gebäudeeigentümer, 

– bis zu 10.000 € im Einzelfall, 

9.  Verzicht und Niederschlagung von Forderungen bis 
1.000 € im Einzelfall,

10. Beteiligung der Mitarbeitervertretung (MAV)

11. Einholung kirchenaufsichtlicher Genehmigungen gem. 
§ 23 i. V. m. § 16 Abs. 1 KVVG. 

(6) Die Geschäftsstelle hat in folgenden Fällen die Einwil-
ligung der Verbandsvertretung einzuholen: 

1.  bei Anschaffungen und Investitionen, welche im Haus-
haltsplan nicht vorgesehen sind oder den Rahmen des 
Haushaltsplanes überschreiten, 

2.  bei Abschluss von Miet-, Pacht-, Leasing-, Kauf-, 
Wartungs- und Geschäftsbesorgungsverträgen, die 
unbefristet sind oder deren Laufzeit mehr als 2 Jahre 
beträgt oder deren Gesamtwert auf das Jahr gerechnet      
10.000 € übersteigt, 

3.  für die Aufnahme und Gewährung von Krediten, 

4.  bei Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Gestel-
lungsverträgen, 

5.  für die Entwicklung von Grundsätzen für Aufnahme-
kriterien, 

6.  für den Erlass von allgemeinen Dienstanweisungen. 

(7) Der Geschäftsführer erstattet der Verbandsvertretung in 
den Sitzungen Bericht über grundsätzliche Fragen in Aus-
übung der Geschäftsführung, die Lage des Verbandes und 
deren Einrichtungen, insbesondere über die Entwicklung 
der Personalstruktur (Personalbesetzung und Stellenplan) 
und Finanzstruktur (Liquiditätsstatus und Finanzstatus). 
Über außergewöhnliche Ereignisse, die den Verband und 
dessen Einrichtung betreffen, ist unverzüglich Bericht an 
die Verbandsvertretung zu erstatten. 

§ 10
Vertretung

(1) Die Verbandsvertretung verwaltet und vertritt den Kir-
chengemeindeverband.

(2) Die gerichtliche und die außergerichtliche Vertretung 
im Rechtsverkehr erfolgen durch den Vorsitzenden der 
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Verbandsvertretung und den Geschäftsführer gemeinsam. 
Der Geschäftsführer ist im Rahmen der Führung der Ge-
schäfte i. S. d. § 9 Abs. 5 alleinvertretungsbefugt.

§ 11
Gebäude, Grundstücke

(1) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die für den 
Betrieb von Kindertagesstätten einschließlich der Krippen 
in ihren Kirchengemeinden erforderlichen Räumlichkeiten 
nebst der Außenflächen dem Verband auf der Grundlage 
entsprechender Regelungen, die zwischen den Verbands-
mitgliedern und dem Kirchengemeindeverband zu verein-
baren sind, zum Betrieb zur Verfügung zu stellen. 

(2) Baumaßnahmen werden einvernehmlich zwischen der 
Kirchengemeinde als Gebäudeeigentümerin und dem Ver-
band vereinbart. Die Durchführung der Baumaßnahmen 
kann durch den Verband auf Rechnung der Kirchenge-
meinde erfolgen. Die vertraglichen Vereinbarungen mit 
der Kommune und die staatlichen sowie die kirchlichen 
Rechtsvorschriften und Rahmenvorgaben sind dabei zu 
beachten. 

(3) Instandsetzungsmaßnahmen, die zu den laufenden 
Betriebsausgaben der Kindertagesstätte zählen, werden 
vom Verband in Abstimmung mit der Kirchengemeinde 
veranlasst und über den laufenden Betrieb finanziert. Die 
Zuordnung der Ausgaben zum laufenden Betrieb orientiert 
sich an der vertraglichen Vereinbarung mit der jeweiligen 
Kommune. 

(4) Alle laufenden Betriebskosten inklusive der Versiche-
rungsbeiträge, die durch die Nutzung der Gebäude für 
den Betrieb der Kindertagesstätten entstehen, trägt der 
Verband. Bei gemischt genutzten Gebäuden ist die Kos-
tenzuordnung zwischen Kirchengemeinde und Verband zu 
regeln. 

§ 12
Inventar

(1) Das zum Zeitpunkt des Übergangs des Betriebs der 
Kindertagesstätte an den Verband im Eigentum der Kir-
chengemeinde befindliche Inventar inklusive aller Spiel-
materialien und Außenspielgeräte geht in das Eigentum 
des Verbandes über. 

(2) Die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars 
erfolgt ab Betriebsübernahme durch den Verband im Rah-
men der laufenden Betriebskosten. 

(3) Die Finanzierung der Neu- bzw. Erstbeschaffung von 
Inventar, das den Investitionskosten für die Gebäude zu-
geordnet ist, erfolgt entsprechend der Regelungen für die 
Gebäudefinanzierung. 

(4) Der Verkauf oder die dauerhafte Verbringung von In-
ventar an einen anderen Ort mit einem Zeitwert von mehr 
als 1.000 € erfolgt im Einvernehmen mit dem Kirchenvor-
stand der betroffenen Einrichtung. 

(5) Bei Ausscheiden einer Kirchengemeinde aus dem Ver-
band und Weiterbetrieb der Kindertagesstätte in eigener 
Verantwortung kann die Kirchengemeinde die Rücküber-
eignung des gesamten Inventars fordern. 

§ 13
Finanzierung

(1) Die durch die Betriebseinnahmen und Zuweisungen 
Dritter nicht gedeckten Betriebsausgaben einer Kinderta-
gesstätte einschließlich der Verwaltungskosten des Ver-
bandes werden von dem jeweiligen Verbandsmitglied 
getragen, für das der Verband den Betrieb der Kinderta-
gesstätte übernimmt, sofern nicht durch einstimmigen Be-
schluss der Verbandsvertretung der Differenzbetrag nach 
der Anzahl der betreuten Gruppen auf alle Verbandsmit-
glieder umgelegt wird.

(2) Zur Bereitstellung einer ausreichenden Kassenliquidi-
tät gewährt jedes Verbandsmitglied bei Bedarf bei Eintritt 
dem Verband ein zinsloses Darlehen in Höhe der gesetzli-
chen Anforderungen an die Betriebsmittelrücklage, soweit 
sie sich aus dem bisherigen Betrieb der Kindertagesstätte 
ergeben. 

§ 14
Beteiligung der Verbandsmitglieder

(1) Der Verband muss über die Angebots- und Betriebs-
form der einzelnen Kindertagesstätte mit dem jeweiligen 
Verbandsmitglied Einvernehmen erzielen, insbesondere 
wenn dadurch die finanziellen Belange der Kirchenge-
meinde maßgeblich betroffen sind. Dabei sind die gesetz-
lichen Vorgaben und die kommunalen Mitwirkungsrechte 
zu beachten. 

(2) Aufgrund der besonderen Bedeutung der Kindertages-
stättenleitung für die Zusammenarbeit zwischen Kirchen-
gemeinde und Kindertagesstätte hat die Verbandsvertre-
tung das Einvernehmen mit der Kirchengemeinde über 
die nicht nur vorübergehende Neubesetzung der Stelle der 
Kindertagesstättenleitung herbeizuführen. 

(3) Die Geschäftsstelle hat ein Bewerbungsverfahren 
durchzuführen und die Entscheidung der Verbandsver-
tretung und des Kirchenvorstandes vorzubereiten. Die 
Kirchengemeinde verpflichtet sich, innerhalb von sechs 
Wochen nach Aufforderung durch den Geschäftsführer 
eine Empfehlung zur Besetzung der Stelle an den Verband 
abzugeben. Kann innerhalb von sechs Wochen kein Be-
schluss von der Kirchengemeinde herbeigeführt werden, 
gilt das Einvernehmen des Kirchenvorstands als erteilt und 
die Verbandsvertretung entscheidet allein über die Beset-
zung der Stelle. 

§ 15
Pastorale Einbindung

(1) Die katholische Kindertagesstätte ist weiterhin Teil der 
Pastoral der Kirchengemeinde und in diese eingebunden. 
Die Kirchengemeinde erarbeitet auf der Grundlage der 
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pastoralen Rahmenkonzeption ein pastorales Kooperati-
onskonzept für die Einbindung der Kindertagesstätte in 
die pastorale Arbeit der Kirchengemeinde. Dabei sind per-
sonell verlässliche und verbindliche Koordinations- und 
Kooperationsstrukturen zwischen Kindertagesstätte und 
Kirchengemeinde zu klären und zu sichern. 

(2) Aus dem Pastoralteam ist für die Kirchengemeinde eine 
pastorale Ansprechperson zu benennen. Originäre Aufga-
be der pastoralen Ansprechperson ist zunächst die pastora-
le Begleitung, die Einbindung der Kindertagesstättenarbeit 
in die Kirchengemeinde, die pastorale Unterstützung und 
Begleitung der Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit 
der Leitung bei der Entwicklung von Leitbild und Kon-
zeption. Die pastoralen Ansprechpersonen sind Mitglied 
des pastoral-pädagogischen Beirats (§ 8). 

(3) Die pastoralen Ansprechpersonen und die Geschäfts-
stelle des Verbandes verpflichten sich zu einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit. 

(4) Bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den pastoralen Ansprechpersonen und der Geschäftsstel-
le vermittelt der leitende Pfarrer bzw. Pfarrbeauftragte der 
betreffenden Kirchengemeinde. Sollte dabei keine Eini-
gung erzielt werden, entscheidet der Dechant des Deka-
nats Osnabrück-Süd nach Anhörung der Beteiligten. 

§ 16
Mitarbeitervertretung

Die Mitarbeiter bilden nach den Bestimmungen der Mit-
arbeitervertretungsordnung (MAVO) der Diözese Os-
nabrück eine eigene Mitarbeitervertretung. Rechte und 
Pflichten der Mitarbeitervertretung richten sich nach der 
MAVO.

§ 17

Übergang der Trägerschaft für Kindertagesstätten
auf den Verband

Zeitpunkt und Umfang des Übergangs der Trägerschaft 
einer Kindertagesstätte einer beteiligten Kirchengemeinde 
auf den Verband werden durch gesonderte Vereinbarungen 
auf der Basis eines Betriebsüberganges nach § 613a BGB 
geregelt. 

§ 18
Neuaufnahme von Mitgliedern

(1) Über die Neuaufnahme von weiteren Verbandsmitglie-
dern entscheidet der Bischof nach Anhörung der beteilig-
ten Kirchengemeinden. 

(2) Dem Kirchengemeindeverband steht ein Vorschlags-
recht zu. Hierüber entscheidet die Verbandsvertretung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl. 

(3) Art. 12 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuh-
le und dem Lande Niedersachsen (Konkordat ND) bleibt 
unberührt. 

§ 19
Ausscheiden, Ausschluss aus dem Verband

(1) Der Bischof entscheidet über das Ausscheiden eines 
Verbandsmitglieds nach Anhörung der Kirchenvorstände 
aller am Kirchengemeindeverband beteiligten Kirchenge-
meinden. 

(2) Jedes Verbandsmitglied verpflichtet sich gegenüber 
dem Verband, von seinem Recht zur Anrufung des Bi-
schofs mit der Bitte um Zustimmung zum Ausscheiden aus 
dem Verband nur mit einer Frist von drei Jahren zum Ende 
eines Kindertagesstättenjahres Gebrauch zu machen. Die 
Verbandsvertretung ist innerhalb der genannten Frist über 
die Absicht des Verbandsmitglieds zu informieren. 

Sofern das Verbandsmitglied in seinem Zuständigkeits-
bereich keine Kindertagesstätte bzw. keine vergleichbare 
Einrichtung betreibt, kann es sich ohne Einhaltung der 
Frist aus Satz 1 an den Bischof wenden.

Über einen möglichen Anspruch auf Rückübertragung des 
Betriebs einer Kindertagesstätte entscheidet der Bischof. 
Im Regelfall ist Voraussetzung hierfür, dass der Defizitträ-
ger der Rückübertragung zustimmt.

(3) Die Verbandsvertretung kann beim Bischof den Aus-
schluss eines Verbandsmitglieds beantragen. Ein solcher 
Antrag bedarf eines Beschlusses von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsvertretung. 
Voraussetzung ist, dass das auszuschließende Verbands-
mitglied nachhaltig die gemeinsamen Interessen des Ver-
bandes beeinträchtigt, die Zusammenarbeit im Verband 
wiederholt verweigert oder seinen sonstigen Pflichten nach 
dieser Satzung nicht nachkommt. Vor dem Ausschluss ist 
das Verbandsmitglied durch Beschluss der Verbandsver-
tretung abzumahnen. 

(4) Das ausscheidende bzw. ausgeschlossene Verbands-
mitglied haftet für die bis zu seinem Ausscheiden entstan-
denen Verbindlichkeiten des Verbandes entsprechend der 
sich aus § 13 Abs. 1 ableitenden Quote weiter. 

§ 20
Auflösung des Kirchengemeindeverbandes

(1) Der Bischof kann die Auflösung des Verbands nach 
Anhörung der Kirchenvorstände aller am Kirchengemein-
deverband beteiligten Kirchengemeinden anordnen.

(2) Die Verbandsvertretung kann über einen entsprechen-
den Antrag an den Bischof beschließen. Der Beschluss 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl der Verbandsvertretung. 

(3) Die Verbandsmitglieder haften für die bis zur Auflö-
sung entstandenen Verbindlichkeiten des Verbandes wei-
ter. 
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§ 21
Einvernehmen

Kann im Sinne dieser Satzung zwischen Verband und Kir-
chengemeinde oder zwischen Geschäftsführer und Ver-
bandsvertretung kein Einvernehmen hergestellt werden, 
kann das Bischöfliche Generalvikariat nach Anhörung und 
erfolgloser Vermittlung erforderliche Maßnahmen selbst 
treffen. Bei dringend erforderlichen Maßnahmen kann das 
Bischöfliche Generalvikariat unmittelbar ohne Anhörung 
und ohne Vermittlungsversuch handeln.

§ 22
Anzuwendende Bestimmung

Gem. § 23 KVVG finden für den Verband sowie für die 
Aufsicht über den Verband die Bestimmungen des Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetzes (KVVG) der Diözese 
Osnabrück nach § 81 GAKV die Regelungen der GAKV 
entsprechend Anwendung. 

§ 23
Schlussbestimmung

Die Neufassung der Satzung des Kirchengemeindeverban-
des tritt zum 01.07.2025 in Kraft, frühestens jedoch am 
Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung 
im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Osnabrück.

Osnabrück,  13. Juni 2025

L. S.   + Dr. Dominicus Meier OSB

Bischof  von Osnabrück

Art. 163

URKUNDE
über die Errichtung des 

Kath. Kirchengemeindeverbandes 
Kindertagesstätten Lingen (Ems)

Die römisch-katholischen Kirchengemeinden St. Alexan-
der, St. Antonius, St. Bonifatius, Christ König, St. Gertru-
dis, St. Josef, Maria Königin und St. Marien, alle mit Sitz 
in Lingen (Ems), werden mit Wirkung zum 01.07.2025, 
frühestens jedoch am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung im Kirchlichen Amtsblatt für die Di-
özese Osnabrück, zu einem Kirchengemeindeverband im 
Sinne der §§ 20 ff. Kirchenvermögensverwaltungsgesetz 
(KVVG) in der Fassung vom 14. April 2016 (Kirchliches 
Amtsblatt 2016, S. 66 ff.) mit dem Namen

Katholischer Kirchengemeindeverband 
Kindertagesstätten Lingen (Ems)

mit Sitz in Lingen zusammengeschlossen.

Dem Kath. Kirchengemeindeverband Kindertagesstätten 
Lingen (Ems) wird die beiliegende Satzung vom heutigen 
Tage gegeben.

Osnabrück,  den 25.06.2025

L. S.    + Dr. Dominicus Meier OSB

Bischof  von Osnabrück

Art. 164

Satzung 
für den Katholischen Kirchengemeindever-

band Kindertagesstätten (KKVK) 
Lingen (Ems)

Präambel

Als Teil des verfassungsrechtlich garantierten Selbstbe-
stimmungsrechts aus Art. 140 des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland (GG) i. V. m. Art. 137 Abs. 5 der 
Weimarer Reichsverfassung (WRV) können sich öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verband 
zusammenschließen, der ebenfalls den Status einer öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft hat. Auf dieser Grundlage 
und mit Rückbindung von Erziehung und Bildung an das 
christliche Menschenbild und christliche Werte soll der 
Katholische Kirchengemeindeverband Kindertagesstätten 
(KKVK) Lingen (Ems) als öffentlich-rechtliche Körper-
schaft unter Berücksichtigung einer weiterhin engen An-
bindung der Kindertagesstätten an die Kirchengemeinden 
als bisherige Träger insbesondere die administrativen Auf-
gaben der Kindertagesstättenträgerschaften bündeln und 
zur Entlastung und Begleitung ehrenamtlicher Strukturen 
in den Kirchengemeinden sowie zu einer Professionalisie-
rung der Wahrnehmung der Trägeraufgaben beitragen. Der 
Verband Kindertagesstätten soll die Qualität der Träger-
schaften in den Bereichen Administration, pädagogische 
Ausrichtung, pastorale Ausrichtung, Personalvertretung 
und Angebotsstruktur sicherstellen. Dabei ist wichtig, dass 
die Verbandsstrukturen die Identifikation der Kirchenge-
meinden mit der jeweiligen Kindertagesstätte vor Ort ab-
sichern und zu einer Weiterentwicklung anregen. 

§ 1 
Bildung des Verbandes

(1) Die katholischen Kirchengemeinden 

St. Alexander, Ludgeristraße 57, 49808 Lingen (Ems)

St. Antonius, Kirchenkamp 12, 49811 Lingen (Ems)

St. Bonifatius, Burgstraße 21c, 49808 Lingen (Ems)

Christ König, B.-Lohmann-Straße 36, 49809 Lingen (Ems)

St. Gertrudis, Gravelstraße 1a, 49811 Lingen (Ems)
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St. Josef, Lengericher Straße 22a, 49809 Lingen (Ems)

Maria Königin, In den Sandbergen 27, 49808 Lingen 
(Ems)

St. Marien, Duisenburger Straße 8, 49811 Lingen (Ems)

bilden als Verbandsmitglieder einen Kirchengemeindever-
band gem. § 20 Kirchenvermögensverwaltungsgesetz für 
die Diözese Osnabrück (KVVG). 

(2) Der Verband führt den Namen: „Katholischer Kirchen-
gemeindeverband Kindertagesstätten Lingen (Ems)“. 

(3) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

(4) Der Verband ist anerkannter Träger der freien Jugend-
hilfe nach § 75 Abs. 3 SGB VIII. 

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Sitz des Verbandes

Der Verband hat seinen Sitz in Lingen (Ems).

§ 3
Zweck und Aufgaben des Verbandes

(1) Der Verband erfüllt einen sozial-karitativen Auftrag 
auf kirchlicher Grundlage. Zweck des Verbandes ist die 
Trägerschaft und Betriebsführung der Kindertagesstätten 
in den beteiligten Kirchengemeinden. 

(2) Der Verband ermöglicht in den angeschlossenen Kir-
chengemeinden bedarfsorientierte Angebote für Kinder 
und ihre Eltern und verfolgt dabei insbesondere folgende 
Ziele: 

1.  Entlastung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter der Kirchengemeinden von Verwal-
tungsaufgaben,

2.  Schaffung von Synergieeffekten bei Verwaltungsauf-
gaben, 

3.  flexibler, bedarfsorientierter und sozialverträglicher 
Personaleinsatz, 

4.  Optimierung der Personalführung, -entwicklung und 
-qualifizierung, 

5.  Erfüllung gesetzlicher und kirchenrechtlicher Quali-
tätsanforderungen unter Beachtung des Bistumsrah-
menhandbuchs,

6.  Vorhalten, Sicherung, Weiterentwicklung und Pflege 
eines Qualitätsmanagementsystems auf Basis des im 
Bistum Osnabrück geltenden Rahmenhandbuchs KTK 
Gütesiegel, 

7.  langfristiger Erhalt katholischer Kindertagesstätten in 
der Fläche und eine enge Anbindung an die Kirchenge-
meinden als bisheriger Träger, 

8.  wirtschaftliche Betriebsführung. 

(3) Der Verband kann Eigentümer der seinen Einrich-
tungen dienenden Grundstücke und grundstücksgleichen 
Rechte werden. 

§ 4
Organ des Verbandes

(1) Organ des Verbandes ist die Verbandsvertretung gem. 
§ 22 Abs. 3 KVVG.

(2) Die Amtsperiode der Verbandsvertretung entspricht 
den Amtsperioden der Kirchenvorstände. Die Verbands-
mitglieder sind verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten 
nach Konstituierung der neuen Kirchenvorstände, die von 
ihnen gem. § 5 dieser Satzung zu entsendenden Mitglieder 
zu benennen. Bis zur Konstituierung der neuen Verbands-
vertretung bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.

§ 5
Verbandsvertretung 

(1) Die jeweiligen Pfarrer der Verbandsmitglieder, Pfarr-
beauftragten oder eine von diesen bevollmächtigte Per-
son sind geborene Mitglieder der Verbandsvertretung mit 
Stimmrecht. 

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet zudem zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder in die Verbandsvertretung, 
die vom jeweiligen Kirchenvorstand aus seiner Mitte ge-
wählt werden. 

(3) Für jedes geborene und gewählte Mitglied der Ver-
bandsvertretung gem. Abs. 1 und Abs. 2 ist jeweils eine 
Stellvertreterin/ein Stellvertreter zu benennen, die/der 
gewähltes Mitglied im jeweiligen Kirchenvorstand sein 
muss. Die drei stellvertretenen Mitglieder eines Ver-
bandsmitglieds können sich gegenseitig vertreten. 

(4) Die erstmalige Einberufung nach Gründung des Ver-
bands erfolgt durch den Dechanten des Dekanats Ems-
land-Süd. Er verpflichtet die Mitglieder der Verbands-
vertretung zu Beginn der Sitzung gem. § 4 Abs. 1 der 
Geschäftsanweisung für Kirchenvorstände (GAKV) auf 
ihr Amt. Bei zukünftigen Neukonstituierungen der Ver-
bandsvertretung erfolgt die Einladung zur konstituieren-
den Sitzung sowie die Verpflichtung der Mitglieder durch 
die bisherige Vorsitzende/den bisherigen Vorsitzenden. 

(5) Die Verbandsvertretung stimmt auf ihrer ersten Sit-
zung über den Vorschlag an den Bischof hinsichtlich der 
Person der/des Vorsitzenden, die/der aus der Mitte der 
Verbandsvertretung stammt, ab. Die Ernennung erfolgt 
durch den Bischof. Die Stellvertreterin/Der Stellvertreter 
wird von der Verbandsvertretung aus ihrer Mitte gewählt.

(6) Die Berufung zum Mitglied der Verbandsvertretung 
bedarf der Genehmigung des Bischöflichen Generalvika-
riates, sofern die betreffende Person nicht Mitglied des 
Kirchenvorstands eines Verbandsmitglieds ist. 

(7) Die Mitglieder der Verbandsvertretung haben das 
Recht, jederzeit von ihrem Amt zurückzutreten, und zwar 
durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der/dem Vor-
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sitzenden der Verbandsvertretung. Scheidet ein Mitglied 
vorzeitig aus, so beruft die Verbandsvertretung für die rest-
liche Zeit der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds 
eine Nachfolgerin/einen Nachfolger aus der Mitte des Kir-
chenvorstands des jeweils betroffenen Verbandsmitglieds.

(8) Die Mitglieder der Verbandsvertretung können von den 
Verbandsmitgliedern aus wichtigem Grund vorzeitig ab-
berufen werden; die Abberufung bedarf der Genehmigung 
des Bischöflichen Generalvikariates. Als wichtiger Grund 
kann insbesondere der Austritt aus dem Kirchenvorstand 
eines der Verbandsmitglieder in Betracht kommen.

(9) Die Verbandsmitglieder können ihren Vertreterinnen/
Vertretern in der Verbandsvertretung Weisungen erteilen. 

(10) Die/Der Vorsitzende des pastoral-pädagogischen Bei-
rats und die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer neh-
men an Sitzungen der Verbandsvertretung mit beratender 
Stimme teil. Letztere/Letzterer ist für die Organisation der 
Sitzungen und für das Protokoll verantwortlich.

§ 6
Aufgaben der Verbandsvertretung

Die Verbandsvertretung ist für alle Angelegenheiten des 
Verbandes zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit der 
Geschäftsführerin/des Geschäftsführers begründet ist. Die 
Verbandsvertretung ist somit insbesondere für folgende 
Aufgaben zuständig: 

1. Beschluss über den Antrag an den Bischof hinsichtlich 
der Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder 
sowie den Ausschluss von Mitgliedern

2. Beschluss über den Antrag an den Bischof hinsichtlich 
der Änderung der Satzung,

3. Beschluss über den Antrag an den Bischof hinsichtlich 
der Auflösung des Verbandes,

4. Planung der Ziele und Aufgaben des Verbandes im 
Rahmen seiner Zweckbestimmung, 

5. Verwaltung der finanziellen Mittel und des Vermögens 
des Verbandes sowie Beaufsichtigung der weiteren Tä-
tigkeit der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers, 

6. Berufung einer Geschäftsführerin/eines Geschäftsfüh-
rers nach Maßgabe des § 9 Abs. 1,

7. Entscheidung über die Einstellung, Ernennung und 
Entlassung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern; die 
Verbandsvertretung kann diese Entscheidungen, sofern 
sie nicht die Leitung einer Kindertagesstätte betreffen, 
an die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer übertra-
gen, die/der in diesem Zusammenhang auch die Ge-
nehmigung des Bischöflichen Generalvikariats einholt, 

8. Entscheidung über Ausweitung oder Reduzierung des 
Angebots in den einzelnen Einrichtungen; die Ver-
bandsvertretung kann diese Entscheidungen, sofern sie 
nicht von herausgehobener Bedeutung sind, an die Ge-
schäftsführerin/den Geschäftsführer übertragen, 

9. Entscheidung über Miet-, Pacht-, Leasing-, Kauf, 
Wartungs- und Geschäftsbesorgungsverträge, die un-
befristet sind oder deren Laufzeit mehr als 5 Jahre 
beträgt oder deren Gesamtwert auf das Jahr gerechnet      
50.000 € übersteigt, 

10. Entscheidung über den Erwerb, die Belastung und Ver-
äußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten,

11. Beschluss des Haushalts- und des Stellenplans,

12. Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung der 
Geschäftsführung.

§ 7
Sitzungen der Verbandsvertretung

(1) Die Verbandsvertretung wird von der/dem Vorsitzen-
den je nach Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr, zu 
einer ordentlichen Sitzung einberufen. Die/Der Vorsit-
zende legt im Benehmen mit der Geschäftsführerin/dem 
Geschäftsführer des Verbandes die Tagesordnung fest. 
Sie/Er hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihr/ihm bis 
spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin von den 
Verbandsmitgliedern vorgelegt werden. 

(2) Die Verbandsvertretung ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn mindestens ein Drittel der Verbandsmitglieder dieses 
unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände 
verlangt. 

(3) Die Einladungen erfolgen schriftlich unter Angabe der 
Beratungsgegenstände mindestens eine Woche vor dem 
Sitzungstag. 

(4) Die Verbandsvertretung ist beschlussfähig, wenn zu 
der Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr 
als die Hälfte der Mitglieder der Verbandsvertretung an-
wesend sind.

(5) Jede Vertreterin/Jeder Vertreter eines Verbandsmit-
glieds hat eine Stimme. Soweit nichts anderes bestimmt 
ist, werden Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Bei Stimmgleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(6) Die gewählten Vertreterinnen/Vertreter dürfen weder 
bei der Beratung noch bei der Beschlussfassung anwesend 
sein, sofern sie selbst, ihre Ehegattin/ihr Ehegatte, ein El-
ternteil, Kind oder Geschwister oder eine ihnen sonst na-
hestehende Person oder eine von ihnen kraft gesetzlicher 
oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretene natürliche 
oder juristische Person durch die Beschlussfassung ei-
nen Vor- oder Nachteil erleiden könnte oder aus anderen 
Gründen eine Interessenkollision möglich ist. Über das 
Vorliegen einer möglichen Befangenheit entscheidet die 
Verbandsvertretung.

(7) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer nimmt re-
gelmäßig an den Sitzungen der Verbandsvertretung ohne 
Stimm- und Antragsrecht teil. Sie/Er ist für die Organisa-
tion der Sitzungen und für das Protokoll verantwortlich.
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(8) Beschlüsse über Anträge an den Bischof zur Änderung 
der Satzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder, Beschlüsse über Anträge an den Bischof zur 
Änderung der Aufgaben des Verbandes müssen einstim-
mig gefasst werden. 

(9) Über Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
darf nur abgestimmt werden, wenn sämtliche Mitglieder 
des Verbandes durch mindestens ein gewähltes Mitglied 
i. S. d. § 5 Abs. 2 vertreten sind und niemand einer Be-
schlussfassung über den Antrag widerspricht. 

(10) Über die von der Verbandsvertretung gefassten Be-
schlüsse ist ein Protokoll zu erstellen. Das Protokoll ist 
von der/dem Vorsitzenden, der Geschäftsführerin/dem Ge-
schäftsführer und der Protokollführerin/dem Protokollfüh-
rer zu unterschreiben. 

§ 8
Pastoral-pädagogischer Beirat 

(1) Es wird ein pastoral-pädagogischer Beirat gebildet, der 
die Verbandsvertretung und die Geschäftsführung in ihren 
Aufgaben unterstützen soll. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des pastoral-pädagogi-
schen Beirats sind die Leiterinnen/Leiter der Kindertages-
stätten und die pastoralen Ansprechpersonen (§ 15 Abs. 2) 
der Verbandsmitglieder. Zudem nimmt die Fachberatung 
des Caritasverbands für die Diözese Osnabrück e. V. und 
je eine/ein von jedem Verbandsmitglied zu benennende 
Elternvertreterin/zu benennender Elternvertreter an den 
Sitzungen des Beirates mit beratender Stimme teil. Die 
Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer kann an den Sit-
zungen des Beirates ohne Stimm- und Antragsrecht teil-
nehmen und ist für die Einberufung und Organisation der 
Sitzungen sowie für das Protokoll verantwortlich. 

(3) Der pastoral-pädagogische Beirat wählt aus seiner Mit-
te eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine stellver-
tretende Vorsitzende/einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
Die/Der Vorsitzende ist beratendes Mitglied in der Ver-
bandsvertretung. Bei ihrer/seiner Verhinderung wird sie/
er durch seine Stellvertreterin/seinen Stellvertreter in der 
Verbandsvertretung vertre-ten.

(4) Die Regelungen des § 7 Abs 2, 3, 4, 5 sowie § 7           
Abs. 9 und 10 gelten entsprechend auch für Sitzungen des 
Beirates. Der Beirat sollte mindestens zweimal im Jahr ta-
gen.

(5) Die Aufgaben des Beirates umfassen 

• die Sicherstellung der pastoralen Zusammenarbeit 
zwischen den Verbandsmitgliedern und den Kinder-
tagesstätten,

• die Begleitung bei der Umsetzung des Bistumsrah-
menhandbuches,

• die Begleitung der Gremien des Verbandes und der 
Kindertagesstätten bei der Entwicklung und Umset-

zung von Einrichtungsleitbildern sowie entsprechen-
der pädagogischer Konzepte,

• die fachliche Begleitung der Arbeit der Organe des 
Verbandes insgesamt.

Der Beirat kann per Beschluss Empfehlungen an die 
Verbandsvertretung formulieren, über die diese dann ab-
schließend entscheidet. Der Beirat kann zur Sicherstellung 
der ihm zugewiesenen Aufgaben bei Bedarf die religions-     
pädagogischen Fachkräfte der dem Verband angeschlosse-
nen Kindertagesstätten hinzuziehen.

§ 9
Geschäftsstelle 

(1) Die Geschäftsführung wird der Geschäftsstelle über-
tragen. Die Verbandsvertretung beruft im Einvernehmen 
mit dem Bischöflichen Generalvikariat eine Mitarbeiterin/
einen Mitarbeiter, der die Geschäftsstelle leitet und die 
Geschäftsführung verantwortlich wahrnimmt. Die Ge-
schäftsführerin/Der Geschäftsführer nimmt im Auftrag der 
Verbandsvertretung sowie nach Maßgabe der Beschlüsse 
der Verbandsvertretung die Geschäftsführung der Einrich-
tungen des Verbandes wahr. 

(2) Bei der Ausübung der Geschäftsführung hat sich die 
Geschäftsführerin/der Geschäftsführer am Zweck und den 
Aufgaben des Verbandes, der Zielsetzung und Aufgaben-
stellung seiner Einrichtungen unter Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften zu orientieren. 

(3) Die Berufung bedarf der kirchenaufsichtlichen Geneh-
migung nach § 16 Abs. 1 Ziff. 10 KVVG. Die Berufung 
bedarf der Genehmigung des Bischofs, sofern die betref-
fende Person nicht Mitglied der katholischen Kirche ist. 

(4) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer übt die 
Funktion des Dienstvorgesetzten für die Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter des Verbandes aus.

(5) Die Geschäftsstelle erfüllt insbesondere folgende Auf-
gaben: 

1.  Ausführung der Beschlüsse der Verbandsvertretung, 

2.  Aufstellung von Haushaltsplan und Jahresrechnung, 

3.  Verwaltung der finanziellen Mittel und des Vermögens 
des Verbandes nach Vorgabe der Verbandsvertretung, 

4.  Erledigung des Kassen- und Rechnungswesens nach 
den jeweils geltenden Vorschriften, 

5.  Gewährleistung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit des Verbandes, 

6.  Ausfertigung und Unterzeichnung von Dienst- und Ar-
beitsverträgen im Rahmen von § 6, Ziff. 7, sofern eine 
Delegation der Aufgabe durch die Verbandsvertretung 
erfolgt ist. Darüber hinaus sind Dienst- und Arbeitsver-
träge von der/dem Vorsitzenden der Vertretung und der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer zu unterzeich-
nen. 
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7.  Abschluss von Miet-, Pacht-, Leasing-, Kauf-, War-
tungs- und Geschäftsbesorgungsverträgen, 

8.  Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen an den 
Gebäuden der Kindertagesstätten

– in Abstimmung mit der Gebäudeeigentümerin/dem 
Gebäudeeigentümer, 

– bis zu 10.000 € im Einzelfall, 

9. Verzicht und Niederschlagung von Forderungen bis 
1.000 € im Einzelfall,

10. Beteiligung der Mitarbeitervertretung (MAV)

11. Einholung kirchenaufsichtlicher Genehmigungen gem. 
§ 23 i. V. m. § 16 Abs. 1 KVVG. 

(6) Die Geschäftsstelle hat in folgenden Fällen die Einwil-
ligung der Verbandsvertretung einzuholen: 

1. bei Anschaffungen und Investitionen, welche im Haus-
haltsplan nicht vorgesehen sind oder den Rahmen des 
Haushaltsplanes überschreiten, 

2. bei Abschluss von Miet-, Pacht-, Leasing-, Kauf-, 
Wartungs- und Geschäftsbesorgungsverträgen, die 
unbefristet sind oder deren Laufzeit mehr als 5 Jahre 
beträgt oder deren Gesamtwert auf das Jahr gerechnet      
50.000 € übersteigt, 

3.  für die Aufnahme und Gewährung von Krediten, 

4.  bei Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Gestel-
lungsverträgen, 

5.  für die Entwicklung von Grundsätzen für Aufnahme-
kriterien, 

6.  für den Erlass von allgemeinen Dienstanweisungen. 

(7) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer erstattet 
der Verbandsvertretung in den Sitzungen Bericht über 
grundsätzliche Fragen in Ausübung der Geschäftsfüh-
rung, die Lage des Verbandes und deren Einrichtungen, 
insbesondere über die Entwicklung der Personalstruktur 
(Personalbesetzung und Stellenplan) und Finanzstruktur 
(Liquiditätsstatus und Finanzstatus). Über außergewöhn-
liche Ereignisse, die den Verband und dessen Einrichtung 
betreffen, ist unverzüglich Bericht an die Verbandsvertre-
tung zu erstatten. 

§ 10
Vertretung

(1) Die Verbandsvertretung verwaltet und vertritt den Kir-
chengemeindeverband.

(2) Die gerichtliche und die außergerichtliche Vertretung 
im Rechtsverkehr erfolgen durch die Vorsitzende/den Vor-
sitzenden der Verbandsvertretung und die Geschäftsführe-
rin/den Geschäftsführer gemeinsam. Die Geschäftsführe-
rin/Der Geschäftsführer ist im Rahmen der Führung der 
Geschäfte i. S. d. § 9 Abs. 5 alleinvertretungsbefugt.

§ 11
Gebäude, Grundstücke

(1) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die für den 
Betrieb von Kindertagesstätten einschließlich der Krippen 
in ihren Kirchengemeinden erforderlichen Räumlichkeiten 
nebst der Außenflächen dem Verband auf der Grundlage 
entsprechender Regelungen, die zwischen den Verbands-
mitgliedern und dem Kirchengemeindeverband zu verein-
baren sind, zum Betrieb zur Verfügung zu stellen. 

(2) Baumaßnahmen werden einvernehmlich zwischen der 
Kirchengemeinde als Gebäudeeigentümerin und dem Ver-
band vereinbart. Die Durchführung der Baumaßnahmen 
kann durch den Verband auf Rechnung der Kirchenge-
meinde erfolgen. Die vertraglichen Vereinbarungen mit 
der Kommune und die staatlichen sowie die kirchlichen 
Rechtsvorschriften und Rahmenvorgaben sind dabei zu 
beachten. 

(3) Instandsetzungsmaßnahmen, die zu den laufenden 
Betriebsausgaben der Kindertagesstätte zählen, werden 
vom Verband in Abstimmung mit der Kirchengemeinde 
veranlasst und über den laufenden Betrieb finanziert. Die 
Zuordnung der Ausgaben zum laufenden Betrieb orientiert 
sich an der vertraglichen Vereinbarung mit der jeweiligen 
Kommune. 

(4) Alle laufenden Betriebskosten inklusive der Versiche-
rungsbeiträge, die durch die Nutzung der Gebäude für 
den Betrieb der Kindertagesstätten entstehen, trägt der 
Verband. Bei gemischt genutzten Gebäuden ist die Kos-
tenzuordnung zwischen Kirchengemeinde und Verband zu 
regeln. 

§ 12
Inventar

(1) Das zum Zeitpunkt des Übergangs des Betriebs der 
Kindertagesstätte an den Verband im Eigentum der Kir-
chengemeinde befindliche Inventar inklusive aller Spiel-
materialien und Außenspielgeräte geht in das Eigentum 
des Verbandes über. 

(2) Die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars 
erfolgt ab Betriebsübernahme durch den Verband im Rah-
men der laufenden Betriebskosten. 

(3) Die Finanzierung der Neu- bzw. Erstbeschaffung von 
Inventar, das den Investitionskosten für die Gebäude zu-
geordnet ist, erfolgt entsprechend der Regelungen für die 
Gebäudefinanzierung. 

(4) Der Verkauf oder die dauerhafte Verbringung von In-
ventar an einen anderen Ort mit einem Zeitwert von mehr 
als 1.000 € erfolgt im Einvernehmen mit dem Kirchenvor-
stand der betroffenen Einrichtung. 

(5) Bei Ausscheiden einer Kirchengemeinde aus dem Ver-
band und Weiterbetrieb der Kindertagesstätte in eigener 
Verantwortung kann die Kirchengemeinde die Rücküber-
eignung des gesamten Inventars fordern. 
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§ 13
Finanzierung

(1) Die durch die Betriebseinnahmen und Zuweisungen 
Dritter nicht gedeckten Betriebsausgaben einer Kinderta-
gesstätte einschließlich der Verwaltungskosten des Ver-
bandes werden von dem jeweiligen Verbandsmitglied 
getragen, für das der Verband den Betrieb der Kinderta-
gesstätte übernimmt, sofern nicht durch einstimmigen Be-
schluss der Verbandsvertretung der Differenzbetrag nach 
der Anzahl der betreuten Gruppen auf alle Verbandsmit-
glieder umgelegt wird.

(2) Zur Bereitstellung einer ausreichenden Kassenliquidi-
tät gewährt jedes Verbandsmitglied bei Bedarf bei Eintritt 
dem Verband ein zinsloses Darlehen in Höhe der gesetzli-
chen Anforderungen an die Betriebsmittelrücklage, soweit 
sie sich aus dem bisherigen Betrieb der Kindertagesstätte 
ergeben. 

§ 14
Beteiligung der Verbandsmitglieder

(1) Der Verband muss über die Angebots- und Betriebs-
form der einzelnen Kindertagesstätte mit dem jeweiligen 
Verbandsmitglied Einvernehmen erzielen, insbesondere 
wenn dadurch die finanziellen Belange der Kirchenge-
meinde maßgeblich betroffen sind. Dabei sind die gesetz-
lichen Vorgaben und die kommunalen Mitwirkungsrechte 
zu beachten. 

(2) Aufgrund der besonderen Bedeutung der Kindertages-
stättenleitung für die Zusammenarbeit zwischen Kirchen-
gemeinde und Kindertagesstätte hat die Verbandsvertre-
tung das Einvernehmen mit der Kirchengemeinde über 
die nicht nur vorübergehende Neubesetzung der Stelle der 
Kindertagesstättenleitung herbeizuführen. 

(3) Die Geschäftsstelle hat ein Bewerbungsverfahren 
durchzuführen und die Entscheidung der Verbandsvertre-
tung und des Kirchenvorstandes vorzubereiten. Die Kir-
chengemeinde verpflichtet sich, innerhalb von sechs Wo-
chen nach Aufforderung durch die Geschäftsführerin/den 
Geschäftsführer eine Empfehlung zur Besetzung der Stelle 
an den Verband abzugeben. Kann innerhalb von sechs Wo-
chen kein Beschluss von der Kirchengemeinde herbeige-
führt werden, gilt das Einvernehmen des Kirchenvorstands 
als erteilt und die Verbandsvertretung entscheidet allein 
über die Besetzung der Stelle. 

§ 15
Pastorale Einbindung

(1) Die katholische Kindertagesstätte ist weiterhin Teil der 
Pastoral der Kirchengemeinde und in diese eingebunden. 
Die Kirchengemeinde erarbeitet auf der Grundlage der 
pastoralen Rahmenkonzeption ein pastorales Kooperati-
onskonzept für die Einbindung der Kindertagesstätte in 
die pastorale Arbeit der Kirchengemeinde. Dabei sind per-
sonell verlässliche und verbindliche Koordinations- und 

Kooperationsstrukturen zwischen Kindertagesstätte und 
Kirchengemeinde zu klären und zu sichern. 

(2) Aus dem Pastoralteam ist für die Kirchengemeinde 
eine pastorale Ansprechperson zu benennen. Originäre 
Aufgabe der pastoralen Ansprechperson ist zunächst die 
pastorale Begleitung, die Einbindung der Kindertages-
stättenarbeit in die Kirchengemeinde, die pastorale Unter-
stützung und Begleitung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
und die Zusammenarbeit der Leitung bei der Entwicklung 
von Leitbild und Konzeption. Die pastoralen Ansprechper-
sonen sind Mitglied des pastoral-pädagogischen Beirats     
(§ 8). 

(3) Die pastoralen Ansprechpersonen und die Geschäfts-
stelle des Verbandes verpflichten sich zu einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit. 

(4) Bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den pastoralen Ansprechpersonen und der Geschäftsstelle 
vermittelt der leitende Pfarrer bzw. der/die Pfarrbeauftrag-
te der betreffenden Kirchengemeinde. Sollte dabei keine 
Einigung erzielt werden, entscheidet der Dechant des De-
kanats Emsland-Süd nach Anhörung der Beteiligten. 

§ 16
Mitarbeitervertretung

Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bilden nach den Bestim-
mungen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) der 
Diözese Osnabrück eine eigene Mitarbeitervertretung. 
Rechte und Pflichten der Mitarbeitervertretung richten 
sich nach der MAVO.

§ 17

Übergang der Trägerschaft für Kindertagesstätten auf 
den Verband

Zeitpunkt und Umfang des Übergangs der Trägerschaft 
einer Kindertagesstätte einer beteiligten Kirchengemeinde 
auf den Verband werden durch gesonderte Vereinbarungen 
auf der Basis eines Betriebsüberganges nach § 613a BGB 
geregelt. 

§ 18
Neuaufnahme von Mitgliedern

(1) Über die Neuaufnahme von weiteren Verbandsmitglie-
dern entscheidet der Bischof nach Anhörung der beteilig-
ten Kirchengemeinden. 

(2) Dem Kirchengemeindeverband steht ein Vorschlags-
recht zu. Hierüber entscheidet die Verbandsvertretung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl. 

(3) Art. 12 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuh-
le und dem Lande Niedersachsen (Konkordat ND) bleibt 
unberührt. 
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§ 19
Ausscheiden, Ausschluss aus dem Verband

(1) Der Bischof entscheidet über das Ausscheiden eines 
Verbandsmitglieds nach Anhörung der Kirchenvorstände 
aller am Kirchengemeindeverband beteiligten Kirchenge-
meinden. 

(2) Jedes Verbandsmitglied verpflichtet sich gegenüber 
dem Verband, von seinem Recht zur Anrufung des Bi-
schofs mit der Bitte um Zustimmung zum Ausscheiden aus 
dem Verband nur mit einer Frist von drei Jahren zum Ende 
eines Kindertagesstättenjahres Gebrauch zu machen. Die 
Verbandsvertretung ist innerhalb der genannten Frist über 
die Absicht des Verbandsmitglieds zu informieren. 

Sofern das Verbandsmitglied in seinem Zuständigkeits-
bereich keine Kindertagesstätte bzw. keine vergleichbare 
Einrichtung betreibt, kann es sich ohne Einhaltung der 
Frist aus Satz 1 an den Bischof wenden.

Über einen möglichen Anspruch auf Rückübertragung des 
Betriebs einer Kindertagesstätte entscheidet der Bischof. 
Im Regelfall ist Voraussetzung hierfür, dass der Defizitträ-
ger der Rückübertragung zustimmt.

(3) Die Verbandsvertretung kann beim Bischof den Aus-
schluss eines Verbandsmitglieds beantragen. Ein solcher 
Antrag bedarf eines Beschlusses von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsvertretung. 
Voraussetzung ist, dass das auszuschließende Verbands-
mitglied nachhaltig die gemeinsamen Interessen des Ver-
bandes beeinträchtigt, die Zusammenarbeit im Verband 
wiederholt verweigert oder seinen sonstigen Pflichten nach 
dieser Satzung nicht nachkommt. Vor dem Ausschluss ist 
das Verbandsmitglied durch Beschluss der Verbandsver-
tretung abzumahnen. 

(4) Das ausscheidende bzw. ausgeschlossene Verbands-
mitglied haftet für die bis zu seinem Ausscheiden entstan-
denen Verbindlichkeiten des Verbandes entsprechend der 
sich aus § 13 Abs. 1 ableitenden Quote weiter. 

§ 20
Auflösung des Kirchengemeindeverbandes

(1) Der Bischof kann die Auflösung des Verbands nach 
Anhörung der Kirchenvorstände aller am Kirchengemein-
deverband beteiligten Kirchengemeinden anordnen.

(2) Die Verbandsvertretung kann über einen entsprechen-
den Antrag an den Bischof beschließen. Der Beschluss 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl der Verbandsvertretung. 

(3) Die Verbandsmitglieder haften für die bis zur Auflö-
sung entstandenen Verbindlichkeiten des Verbandes wei-
ter. 

§ 21
Einvernehmen

Kann im Sinne dieser Satzung zwischen Verband und 
Kirchengemeinde oder zwischen der Geschäftsführerin/
dem Geschäftsführer und Verbandsvertretung kein Ein-
vernehmen hergestellt werden, kann das Bischöfliche Ge-
neralvikariat nach Anhörung und erfolgloser Vermittlung 
erforderliche Maßnahmen selbst treffen. Bei dringend 
erforderlichen Maßnahmen kann das Bischöfliche Gene-
ralvikariat unmittelbar ohne Anhörung und ohne Vermitt-
lungsversuch handeln.

§ 22
Anzuwendende Bestimmung

Gem. § 23 KVVG finden für den Verband sowie für die 
Aufsicht über den Verband die Bestimmungen des Kir-
chenvermögensverwaltungsgesetzes (KVVG) der Diözese 
Osnabrück nach § 81 GAKV die Regelungen der GAKV 
entsprechend Anwendung. 

§ 23
Schlussbestimmung

Die Satzung des Kirchengemeindeverbandes tritt zum 
01.07.2025 in Kraft, frühestens jedoch am Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Satzung im Kirchlichen 
Amtsblatt für die Diözese Osnabrück.

Osnabrück,  25. Juni 2025

L. S.    + Dr. Dominicus Meier OSB

Bischof  von Osnabrück

Art. 165

Statuten
Transformations- und Innovationsfonds

„Die vereinbarten Konsolidierungsziele des Bistums stel-
len alle Zuschussempfänger und Budgetbereiche vor gro-
ße Herausforderungen.

Um die damit verbundenen und notwendigen Verände-
rungsprozesse zu unterstützen, stellt das Bistum deshalb 
beantragbare Mittel in einem Transformations- und Inno-
vationsfonds bereit.

Dieses Statut regelt, welche Mittel dem Fonds zur Ver-
fügung stehen, für welche Zwecke sie verwendet werden 
können und nach welchem Verfahren die Mittel bewilligt 
werden.“

1. Dotierung des Transformations- und Innovations-
fonds

• Erstmalig wird der Transformations- und Innovati-
onsfonds in Höhe von 4 Mio. EUR zum 31.12.2024 
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dotiert. Mittel können ab dem Berichtsjahr 2025 ab-
gerufen werden.

• In späteren Berichtsjahren können auf Beschluss 
des Diözesankirchensteuerrates max. 40% der im 
Jahresabschluss festgestellten zahlungswirksamen 
Überschüsse in den Transformations- und Innovati-
onsfonds eingestellt werden.

• In den Transformations- und Innovationsfonds kön-
nen nur zahlungswirksame Überschüsse eingestellt 
werden. Zahlungswirksam sind insbesondere

o Mehrerträge aus der Clearing-Abrechnung ge-
genüber der Budgetplanung;

o Minderauszahlungen gegenüber der Budgetpla-
nung;

o Mehrerträge, z.B. aus zahlungswirksamen Refi-
nanzierungen, gegenüber der Budgetplanung.

• Nicht dotierungsfähig sind jegliche nicht-zahlungs-
wirksamen Erträge, insbesondere

o Nicht realisierte Gewinne aus der Neubewertung 
von Finanz- und Sachanlagen;

o Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen;

o Erträge aus der Veränderung von Rechnungsab-
grenzungspositionen, Rücklagen und anderen 
vergleichbaren Positionen.

• Der Transformations- und Innovationsfonds wird als 
zweckgebundene Rücklage bilanziert.

• Der Transformations- und Innovationsfonds wird 
aufgelöst, wenn 

o drei Wirtschaftsjahre in Folge keine Neudotie-
rungen erfolgt sind;

o die Ökonomin mit Zustimmung des Diözesan-
kirchensteuerrats und nach Genehmigung durch 
den Bischof eine Auflösung vorschlägt.

Nach der Feststellung der Voraussetzungen für eine 
Auflösung werden im Transformations- und Innova-
tionsfonds noch verfügbare Mittel in die Allgemeine 
Rücklage des Bistums umgebucht.

2. Geförderte Maßnahmen

• Förderfähig sind 

a. Projekte/Maßnahmen, die das Erreichen von 
Konsolidierungs- und Transformationszielen er-
möglichen, z.B. 

i. Die Umnutzung von Immobilien für stand-
ortübergreifende und/oder freigemeinnützige 
Zwecke bei gleichzeitigem Abbau der Kuba-
turen in den einzelnen Kirchengemeinden/ 
Einrichtungen.

ii. Die befristete Bereitstellung von Personal-
kapazitäten für die Planung, Steuerung und 
Berichterstattung mehrjähriger, komplexer 
Projekte 

b. Projekte/Maßnahmen, durch die die Entwicklung 
und Implementierung neuer Prozesse und/oder 
Organisationsformen ermöglicht werden.

c. Projekte/Maßnahmen, die neue Prozesse, Orga-
nisationsformen oder pastorale Inhalte und For-
mate ad experimentum testen.

• Nicht förderfähig sind 

a. Projekte/Maßnahmen, die den Status quo eines 
Prozesses oder einer Organisationsform bewah-
ren.

b. Maßnahmen zur Deckung struktureller Defizite 
in einem oder mehreren Budgetbereichen.

• Der Höchstbetrag für Einzelfördermaßnahmen wird 
auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

3. Antragstellung und Bewilligungsverfahren

• Der Transformations- und Innovationsfonds wird 
durch die Abteilung Finanzen, Bau, IT/ Referat 510 
Controlling, Steuern, Versicherungen (nachfolgend: 
Referat FBI/510) bewirtschaftet.

• Anträge auf die Bewilligung von Mitteln sind von 
dem jeweiligen Budgetverantwortlichen, in Aus-
nahmefällen auch dem Kostenstellenverantwortli-
chen, an die Referatsleitung des Referats FBI/510 
zu richten. Folgende Budgets sind derzeit für die 
Steuerung des Konsolidierungsprozesses definiert: 
Bildungshäuser und -einrichtungen, Diözesan-Ca-
ritasverband, EFLE, Kirchengemeinden – laufen-
de Zuweisungen, Kirchengemeinden – Investiti-
onszuweisungen, KiTas – laufende Zuweisungen,             
KiTas – Investitionszuweisungen, pastorales Perso-
nal, nicht-pastorales Personal, Schulen – laufende 
Zuweisungen, Schulen – Investitionszuweisungen.

• Die Steuerungsgruppe des Konsolidierungsprozes-
ses (nachfolgend: Steuerungsgruppe) berät und ent-
scheidet die Anträge zweimal jährlich, und zwar per 
31.1. und per 31.7. eines jeden Jahres. Anträge sind 
hierfür bis spätestens vier Kalenderwochen vor den 
o.g. Stichtagen einzureichen. Mitglieder der Steue-
rungsgruppe sind der Bischof, der Generalvikar, die 
Geschäftsführung des Konsolidierungsprozesses, 
der Ökonom/die Ökonomin des Bistums sowie die 
Abteilungsleitung Kommunikation.

• Das Antragsformular „Antrag auf Fördermittel aus 
dem Transformations- und Innovationsfonds“ ist 
zwingend einzureichen.
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• Das Referat FBI/510 prüft den Antrag auf formale 
Zulässigkeit und leitet diesen an die Steuerungs-
gruppe weiter. 

• DVVR und Konsultorenkollegium werden im Rah-
men ihrer Beispruchsrechte beteiligt. Nach Ab-
schluss des Genehmigungsverfahrens erhält der 
Antragsteller vom Referat FBI/510 den Bewilli-
gungsbescheid mit Zu- oder Absage der beantragten 
Mittel oder Teilen davon. Auszahlungen der bewil-
ligten Fördermittel erfolgen abschnittsweise, nach 
Meilensteinen gegliedert, mindestens jedoch einmal 
jährlich.

• Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht 
nicht.

4. Projektevaluation und Berichtswesen

• Die geförderten Projekte werden durch die Steue-
rungsgruppe regelmäßig, mindestens einmal jähr-
lich, evaluiert. Dafür soll der Antragsteller der 
Steuerungsgruppe Fortschrittsberichte nach dem 
Erreichen von Meilensteinen vorlegen, mindestens 
jedoch einen Fortschrittsbericht jährlich.

• Obligatorischer Bestandteil des Fortschrittsberichts 
ist eine Chancen-Risiken-Bewertung für das Errei-
chen der Projektziele im Rahmen des genehmigten 
Antrags. Sofern die Projektziele nicht überwiegend 
wahrscheinlich erreicht werden können, kann die 
Steuerungsgruppe die Förderung des Projekts abbre-
chen. Noch nicht ausgezahlte Mittel werden dann in 
den Transformations- und Innovationsfonds zurück-
dotiert.

• Nach Ablauf der Förderperiode soll der Antragstel-
ler dem Referat FBI/510 einen Fördermittelverwen-
dungsnachweis vorlegen. Wird der Fördermittel-
verwendungsnachweis auf zweimaliges Anfordern 
durch das Referat FBI/510 nicht vorgelegt, müssen 
die ausgezahlten Fördermittel zu Lasten der Kos-
tenstelle des Antragssteller an den Transformations- 
und Innovationsfonds erstattet werden.

5. Inkrafttreten, Sonstiges

• Die Statuten treten am Tag nach der Veröffentlichung 
im Amtsblatt in Kraft.

• Die Statuten werden alle 3 Jahre evaluiert, erstmals 
zum 30.06.2028.

Osnabrück,  23. Juni 2025

Ulrich Beckwermert 

Generalvikar

Anlage: Antrag auf Fördermittel aus dem Transforma-
tions- und Innovationsfonds
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Antrag auf Fördermittel aus dem Transformations- und Innovationsfonds 

 

Antragsteller  
• Name, Vorname [Text] 
• Abteilung [Text] 
Budgetbereich  
• Name [Text] 
• Budgetverantwortlicher [Text] 
Antrag   
• Höhe der beantragten Mittel xxx.xxx,xx EUR 
• Gewünschter Auszahlungszeitpunkt/ -

zeitraum  
tt.mm.jjjj (- tt.mm.jjjj) 

• Projektlaufzeit tt.mm.jjjj – tt.mm.jjjj 
Begründung des Antrags  
• Die beantragten Mittel sollen eingesetzt 

werden für: 
[Text] 

• Mit der beabsichtigten Maßnahme werden   
o Ausschließlich bestehende, eigene 

Ressourcen genutzt 
Ja/ Nein 

o Externe Dienstleistungen zugekauft Ja/ Nein 
o Investitionen in Sachressourcen 

vorgenommen 
Ja/ Nein 
 
Falls ja: Bitte beschreiben Sie, welche 
Sachressourcen angeschafft werden sollen. 

• Folgeabschätzungen der beabsichtigten 
Maßnahme für einen 5-Jahres-Zeitraum, 
beginnend ab dem ersten beantragten 
Auszahlungszeitpunkt von Fördermitteln 

 

o Inhaltliche Folgenabschätzung: 
• Beitrag zum Erreichen des pastoralen 

Auftrags / der Entwicklungsziele  
 

• Auswirkungen auf den 
Konsolidierungsprozess 2040 (inhaltlich) 

[Text] 
 

o Pastorale Folgenabschätzung: 
Welchen Outcome bewirkt die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Maßnahme:   
(a) einmalig   
(b) laufend    
 
Auswirkungen auf den Konsolidierungsprozess 
2040 (inhaltlich) 

[Text] 

o Wirtschaftliche Folgenabschätzung: 
Welche Erträge und/oder Aufwendungen 
bewirkt die Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahme:   
(a) einmalig   
(b) laufend    
 

[Text] 
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Auswirkungen auf den Konsolidierungsprozess 
2040 (wirtschaftlich) 

o Finanzielle Folgenabschätzung: 
Welche Ein- und Auszahlungen sind mit der 
Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme 
verbunden?  

 
Ist die vorgeschlagene Maßnahme bereits 
budgetiert?   

(a) Die Maßnahme ist bereits budgetiert  
(b) Die Maßnahme ist noch nicht 

budgetiert. Eine Nachreservierung im 
laufenden Haushalt/ Nachtragshaushalt 
ist erforderlich  

(c) Die Maßnahme ist noch nicht 
budgetiert. Die Maßnahme wird nach 
Beschlussfassung für Folgejahre 
angemeldet (betreffende 
Haushaltsjahre bitte einzeln benennen) 

(d) Die beabsichtigte Maßnahme dient der 
Erweiterung/ Aufstockung einer 
anderen, bereits budgetierten 
Maßnahme 

[Text] 

o Rechtliche Folgenabschätzung: 
Müssen für die Umsetzung der Maßnahme 
bischöfliche Gesetze/ Verordnungen erlassen 
oder angepasst werden? Wenn ja, welche? 

[Text] 

o Personelle Folgenabschätzung 
Kann die Maßnahme mit dem vorhandenen 
Personal umgesetzt werden?  
 
Muss Personal nachgeschult werden? Wenn ja, 
in welcher Art und Weise?  
 
Ist für die Umsetzung der Maßnahme 
besonders qualifiziertes Personal erforderlich? 
Wenn ja, welches?  
 
Ersetzt die Umsetzung der Maßnahme 
Personal? Wenn ja, welches und in welchem 
Umfang?  
 
Kann die Maßnahme outgesourct werden? 
Wenn ja, an wen? Welche Kosten sind dann zu 
erwarten? 

[Text] 

o Ökologische Auswirkungen 
SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie 
 
SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden 
 
SDG 14 Leben unter Wasser 
 

[Text] 
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SDG 15 Leben an Land 
o Soziale Auswirkungen 

SDG 4 Hochwertige Bildung 
 
SDG 5 Geschlechtergerechtigkeit 

[Text] 

o Governance [Text] 
• Welche anderen Fördermittel wurden für 

das Projekt 
o Beantragt und genehmigt? 

▪ Fördergeber 
▪ Fördergeber 
▪ … 

o Beantragt, aber nicht genehmigt? 
▪ Fördergeber 
▪ Fördergeber 
▪ …. 

 
 
 
[Name]: [xxx,xx EUR] 
[Name]: [xxx,xx EUR] 
… 
 
[Name]: [xxx,xx EUR] 
[Name]: [xxx,xx EUR] 
… 

• Welche Auswirkungen auf den 
Konsolidierungsprozess 2040 treten ein, 
wenn die Fördermittel nicht genehmigt 
werden? 

[Text] 

  
Workflow  
1. RefL FBI/510: 

Prüfung auf formale Zulässigkeit des 
Antrags 

Antrag ist formal zulässig: Ja/Nein 
Falls ja:  
→ Schritt 2: Weiterleitung an 
Steuerungsgruppe, 
      erfolgt am: tt.mm.jjjj 
Falls nein:  
→ Schritt 4 

2. Steuerungsgruppe 
a. Generalvikar:  

Inhaltlich-pastorale Prüfung des 
Antrags 

Antrag teilgenehmigt: Ja/Nein 
Falls ja:  
→ Schritt 2b: Weiterleitung an 
Bevollmächtigten des Generalvikars,  
    erfolgt am: tt.mm.jjjj 
Falls nein: 
→ Schritt 4 

b. Bevollmächtigter des Generalvikars: 
Prüfung des Antrags auf 
Strukturauswirkungen auf Organisation 
und Prozesse 

Antrag teilgenehmigt: Ja/Nein 
Falls ja:  
→ Schritt 2c: Weiterleitung an Ökonomin,  
    erfolgt am: tt.mm.jjjj 
Falls nein: 
→ Schritt 4 

c. Ökonomin: 
Wirtschaftlich-finanzielle Prüfung des 
Antrags 

Antrag teilgenehmigt: Ja/Nein 
Falls ja: 
→ Schritt 3 
Falls nein: 
→ Schritt 4 
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3. RefL FBI/510 Feststellung der im Verfahren genehmigten 
Mittel: 

• Höhe 
• Auszahlungszeitpunkt(e)  

 
Bei Bedarf: 

• Einholung der Genehmigung der 
Beispruchsgremien 

 
Information über Bewilligungsbescheid an 

• Antragsteller 
• Budgetverantwortliche 
• Generalvikar 
• Bevollmächtigter Generalvikar 
• Ökonomin 
• RefL FBI/530 Rechnungswesen 

Erfolgt am: tt.mm.jjjj 
4. RefL FBI/510 Ablehnung des Antrags: 

 
Information über die Ablehnung des Antrags an 

• Antragsteller 
• Budgetverantwortliche 
• Generalvikar 
• Bevollmächtigter Generalvikar 
• Ökonomin 

Erfolgt am: tt.mm.jjjj 
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Personal-Chronik für das Bistum Osnabrück
Ernennungen - Beauftragungen - Entpflichtungen

29.  Januar  2025

Kell inghaus,  Barbara, unter dem Vorbehalt des erfolg-
reichen Abschlusses des Praxisbegleitenden Studiums 
mit Wirkung vom 1. August 2025 als Gemeindeassis-
tentin in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft St. 
Jacobus der Ältere, Bad Iburg-Glane, und St. Clemens, 
Bad Iburg, eingesetzt.

4 .  Apri l  2025

München,  Miriam, unter dem Vorbehalt des erfolgrei-
chen Abschlusses des Praxisbegleitenden Studiums 
mit Wirkung vom 1. August 2025 als Gemeinde-               
assistentin in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft 
St. Josef, Lingen-Laxten / St. Antonius Abt, Lingen-                
Baccum, und St. Marien, Lingen-Brögbern/Damasch-
ke, eingesetzt.

27.  Mai  2025

Bertelsmann,  Birgit, unter dem Vorbehalt des erfolgrei-
chen Abschlusses des Studiums der angewandten Theo-
logie mit Wirkung vom 1. August 2025 als Gemeinde-
assistentin in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft 
St. Peter und Paul, Georgsmarienhütte-Oesede / Maria 
Frieden, Georgsmarienhütte-Harderberg / Heilig Geist, 
Georgsmarienhütte-Oesede, und St. Johann/St. Mari-
en, Georgsmarienhütte-Kloster Oesede, eingesetzt.

5 .  Juni  2025

Koop,  Lysann, mit Wirkung vom 1. August 2025 als Pas-
torale Mitarbeiterin in den Pfarreien der Pfarreienge-
meinschaft St. Andreas, Emsbüren / St. Johannes der 
Täufer – Enthauptung, Emsbüren-Elbergen / Unbe-
fleckte Empfängnis Mariens, Emsbüren-Listrup, und 
Abt St. Antonius, Engden, eingesetzt.

7 .  Februar  2025

Peselmann,  Sonja, Gemeindeassistentin in den Pfarrei-
en der Pfarreiengemeinschaft Unbefleckte Empfäng-
nis Mariens, Quakenbrück / Unbefleckte Empfängnis 
Mariens, Badbergen / St. Aloysius, Nortrup, und St. 
Paulus, Quakenbrück-Hengelage, mit Wirkung vom           
1. August 2025 als Gemeindereferentin beauftragt.

4 .  Apri l  2025

Janzen,  Silvia, Gemeindeassistentin in den Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft St. Johannes der Täufer, 
Esterwegen / Maria von der immerwährenden Hilfe, 

Bockhorst-Neuburlage / St. Michael, Breddenberg / St. 
Prosper, Friesoythe-Gehlenberg, und St. Johannes der 
Täufer, Hilkenbrook, mit Wirkung vom 1. August 2025 
als Gemeindereferentin beauftragt.

Poruthukaran,  Sr. Siji, Gemeindeassistentin in den 
Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft St. Vitus, Lathen/ 
St. Antonius, Lathen-Wahn / St. Antonius von Padua, 
Renkenberge, und St. Bartholomäus, Wippingen, mit 
Wirkung vom 1. August 2025 als Gemeindereferentin 
beauftragt.

22.  Apri l  2025

Freckmann,  Anna, Gemeindeassistentin in den             
Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft St. Vincentius, 
Bersenbrück / St. Johannis, Alfhausen / St. Johannes 
der Täufer, Lage-Rieste, und St. Paulus Apostel, Neu-
enkirchen-Vörden, mit Wirkung vom 1. August 2025 
als Gemeindereferentin in den Pfarreien der Pfarreien-
gemeinschaft St. Johannes Apostel, Wietmarschen, und 
St. Antonius Abt, Wietmarschen-Lohne, beauftragt.

13.  Mai  2025

Pieck,  Marie-Theres, Gemeindereferentin in den Pfar-
reien der Pfarreiengemeinschaft St. Lambertus, Oster-
cappeln / Mariä Himmelfahrt, Bad Essen, und Mariä 
Himmelfahrt, Ostercappeln-Schwagstorf, mit Wirkung 
vom 1. August 2025 als Gemeindereferentin in der 
Pfarrei St. Joseph, Osnabrück, beauftragt.

19.  Mai  2025

Alex CMI, Pater Josemon, Pastor in den Pfarreien der 
Pfarreiengemeinschaft St. Paulus, Syke / Maria – Kö-
nigin des Friedens, Bruchhausen-Vilsen / St. Michael, 
Hoya / Heilig Geist, Stuhr-Brinkum, und Heilige Fami-
lie, Weyhe-Kirchweyhe, mit Wirkung vom 1. Septem-
ber 2025 vom Orden abberufen. 

Diephaus,  Sven, mit sofortiger Wirkung zusätzlich zum 
Dienst als Sozialpädagoge im Gemeindedienst in der 
Pfarrei St. Raphael, Bremen, als Dekanatsjugendseel-
sorger für das Dekanat Bremen beauftragt.

20.  Mai  2025

Tiet je ,  Stefan, Pastor in den Pfarreien der Pfarreienge-
meinschaft St. Josef, Lingen-Laxten / St. Antonius Abt, 
Lingen-Baccum, und St. Marien, Lingen-Brögbern/
Damaschke, mit Wirkung vom 15. November 2025 
zum Pastor in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft 
St. Jodocus, Börger / Herz Jesu, Neubörger / St. Jo-
hannes der Täufer, Surwold-Börgermoor, und St. Josef, 
Surwold-Börgerwald, ernannt.
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Il l ickal ,  Pater Jomon Issac CMI, Pastor in den Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft St. Jodocus, Börger / Herz 
Jesu, Neubörger / St. Johannes der Täufer, Surwold-
Börgermoor, und St. Josef, Surwold-Börgerwald, 
mit Wirkung vom 1. September 2025 zum Pastor der 
Pfarreien der zukünftigen Stadtpfarrei Meppen, das 
sind die derzeitigen Pfarreiengemeinschaften Propstei 
St. Vitus, Meppen / St. Josef, Meppen-Schwefingen/
Varloh, und St. Antonius Abt, Meppen-Teglingen, St. 
Maria zum Frieden, Meppen / St. Vinzentius, Meppen-
Fullen/Versen, und St. Franz Xaver, Meppen-Rühle, 
sowie St. Paulus, Meppen / St. Antonius von Padua, 
Meppen-Apeldorn / St. Vitus, Meppen-Bokeloh, und 
Unbefleckte Empfängnis Mariens, Meppen-Hemsen, 
ernannt.

22.  Mai  2025

Niermann,  Harald, Diakon, tritt mit Wirkung vom            
1. August 2025 in den Ruhestand ein unter Beibehal-
tung seines Auftrags als Diözesanseelsorger des Malte-
ser Hilfsdienstes und als Diakon i.R. mit Zivilberuf in 
der Pfarrei St. Joseph, Osnabrück.

Kenkel ,  Ruth, mit Wirkung vom 1. Juli 2025 als De-
kanatsjugendreferentin im Katholischen Jugendbüro 
Osnabrück-Stadt.

Horstmann,  Bernhard, Pfarrer in den Pfarreien der  
Pfarreiengemeinschaft St. Alexander, Wallenhorst / St. 
Josef, Wallenhorst-Hollage, und St. Johannes Apostel 
und Evangelist, Wallenhorst-Rulle, Wallfahrtsrektor 
mit der besonderen Seelsorge für die Menschen, die 
als Wallfahrer Rulle besuchen sowie Stellvertretender 
Dechant des Dekanates Osnabrück-Nord, mit Wirkung 
vom 15. Oktober 2025 entpflichtet und nach einer 
Übergangszeit mit Wirkung vom 15. November 2025 
für die Übernahme einer Tätigkeit im Bereich der Aus-
landsseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz frei-
gestellt.

23.  Mai  2025

Mühl ,  Christoph, Pastoralreferent in den Pfarreien der 
Pfarreiengemeinschaft St. Johannis der Täufer, Glan-
dorf, und Unbefleckte Empfängnis Mariens, Glandorf-
Schwege, und in den Pfarreien der Pfarreiengemein-
schaft Mariä Geburt, Bad Laer, und St. Antonius Abt, 
Bad Laer-Remsede, mit Wirkung vom 1. September 
2025 zusätzlich mit der Geschäftsführung der Öku-
menekommission und der Delegation in die Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen in Niedersachen 
(ACKN) beauftragt.

7 .  Juni  2025

Pastor,  Torsten, mit Wirkung vom 7. Juni 2025 zum 
Kaplan in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft 
St. Martinus, Haren / Herz Jesu, Haren-Altharen / St. 
Clemens, Haren-Wesuwe / St. Josef, Haren-Emmeln, 
und St. Maria Darbringung im Tempel, Haren-Tinnen, 
ernannt.

19.  Juni  2025

Hölscher,  Christine, Pfarrbeauftragte gemäß can. 517 
§ 2 CIC, mit der verantwortlichen Wahrnehmung von 
Leitungsaufgaben in der pfarrlichen Seelsorge in den 
Pfarreien St. Jacobus der Ältere, Bad Iburg-Glane, und 
St. Clemens, Bad Iburg, mit Wirkung vom 1. August 
2025 als Referentin für Gebäudeprozesse in Kirchen-
gemeinden in der Abteilung Kirchengemeinden und 
mit pastoralen Sonderaufgaben in der Abteilung Kir-
chengemeinden beauftragt.

20.  Juni  2025

Wernicke,  Birgitt, Gemeindereferentin in der Pfarrei 
St. Augustinus, Nordhorn, mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 2025 als Gemeindereferentin in den Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft St. Franziskus, Twist-Schö-
ninghsdorf / St. Vinzenz von Paul, Twist-Hebelermeer/ 
St. Georg, Twist / St. Ansgar, Twist, und Heilig Kreuz, 
Twist-Rühlermoor, beauftragt.


